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Zur Einführung 

Tanja Klenk, Philine Weyrauch, Alexander Haarmann,  
Frank Nullmeier 

1. Korporatismus und Sozialversicherungsverwaltung  
in bismarckschen Wohlfahrtsstaaten 

Korporatismus ist die Einbeziehung von Verbänden in die Organisation 
öffentlicher Aufgaben. Studien zum Korporatismus in der Sozialpolitik 
müssen sich mithin auf die Organisation, die Leitung und Administration 
sozialpolitischer Aufgabenwahrnehmung konzentrieren. Generell gehört 
aber die Organisation von Wohlfahrtsstaatlichkeit zu den vernachlässigten 
Forschungsthemen der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung. Dieses 
Buch will sich explizit den Verwaltungsstrukturen der Sozialpolitik wid-
men. Es vergleicht die Sozialversicherungen in acht Ländern – Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Tschechi-
sche Republik und Ungarn – und untersucht, welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in der welfare administration zwischen diesen Ländern und 
den einzelnen Sozialversicherungszweigen bestehen.  

Sozialversicherungen sind keineswegs der einzige Weg, wie sozialpoliti-
sche Aufgaben bewältigt werden können. Wenn Sozialversicherungen zur 
zentralen sozialpolitischen Institution geworden sind, liegt vielmehr ein 
besonderer Typus von Sozialstaatlichkeit vor. Die Zentrierung auf Sozial-
versicherungen ist das Kennzeichen von konservativ-korporatistischen 
Wohlfahrtsstaaten (gemäß der Typologie von Esping-Andersen 1990). 
Allein diesen widmet sich die vorliegende Studie. Sie vergleicht die Verwal-
tungsstrukturen von Sozialversicherungen in Bismarck-Ländern. Lange 
Zeit galten gerade diese Länder als höchst unflexibel und wenig wand-
lungs- oder anpassungsfähig. Die neuere Forschung hat das Bild des bis-
marckschen Wohlfahrtsstaats als frozen landscape (Esping-Andersen 1996) 
korrigiert und die Anpassungsleistungen des Sozialversicherungssystems 
herausgearbeitet (Palier 2010; Bogedan et al. 20 12). Bislang unbeantwortet 
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geblieben ist aber die Frage, ob es auch im Bereich der Organisation und 
der Verwaltung zum Wandel gekommen ist und ob dieser Wandel in den 
Kernländern des bismarckschen Wohlfahrtsstaates in unterschiedlicher 
oder überall in ähnlicher Richtung verläuft.  

Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, diese Forschungslücke zu schlie-
ßen. Im Mittelpunkt der Studien steht dabei ein besonderes Merkmal der 
Sozialversicherungsverwaltung: die soziale Selbstverwaltung. Die soziale 
Selbstverwaltung, das heißt die Verwaltung des sozialen Sicherungssystems 
in parafiskalischen Organisationen unter Beteiligung der Betroffenen, ge-
hört seit Anbeginn des konservativ-korporatistischen Sozialversicherungs-
modells zu seinen zentralen Charakteristika.1  

Die soziale Selbstverwaltung ist aber nicht nur Merkmal eines bestimm-
ten Wohlfahrtsstaatstypus, sondern zugleich auch Ausdruck eines be-
stimmten Verhältnisses von Staat und Verbänden. Die Interessenrepräsen-
tation der Versicherten in den Sozialversicherungskassen wird von Ver-
bänden wahrgenommen. Durch die Inkorporierung von Interessenverbän-
den in politisch-administrative Institutionen sollen soziale Konflikte be-
friedet und gesellschaftliche Strukturen stabilisiert werden. Im Mittelpunkt 
stand dabei sowohl bei der Gründung des bismarckschen Wohlfahrtsstaats 
im ausgehenden 19. Jahrhundert wie auch in der Phase der Neubegrün-
dung dieses Wohlfahrtsstaatsmodells nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs der industrielle Konflikt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 
haben daher eine Quasi-Monopolstellung in den Gremien der Sozialversi-
cherungsträger. 

Es gibt hinreichenden Anlass zur Vermutung, dass nicht nur die Finan-
zierung, der Zugang zu und die Struktur von Leistungen im bismarckschen 
Wohlfahrtsstaat im Wandel begriffen sind, sondern dass auch die Dimen-
sion der Organisation und Verwaltung der Sozialversicherungen unter 
Druck geraten ist. Zu nennen wären hier als erstes verschiedene Entwick-
lungen, die sich unter dem Begriff ›Post-Korporatismus‹ subsumieren las-

—————— 
 1 Die soziale Selbstverwaltung stellt kein verallgemeinerbares Merkmal demokratischer 

Wohlfahrtsstaatlichkeit dar. Bereits ein kursorischer Blick auf die europäischen Nach-
barstaaten offenbart, dass der Selbstverwaltungskorporatismus nur eine von vielen mög-
lichen Formen zur Organisation sozialer Sicherungssysteme ist. Die Verwaltung des 
Bismarck-Regimes unterscheidet sich von der des skandinavischen Wohlfahrtsstaatstypus, 
bei dem der Staat eine deutlich zentralere Stellung einnimmt, wie auch von dem angel-
sächsischen Regime, das – nimmt man das Beispiel Großbritannien – sowohl staatliche 
Organisationsformen im Gesundheitswesen wie auch eine dominante Rolle privater Ak-
teure in der Alterssicherung kennt.  
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sen. Der Begriff des Post-Korporatismus beschreibt sowohl ein veränder-
tes Verhältnis zwischen Staat und Verbänden wie auch einen Wandel der 
inneren Strukturen der Verbände. Mit dem Ende der trente glorieuses wurde 
die konsensorientierte, korporatistische Politik, die für die Bismarck-
Staaten nicht nur in der Sozialversicherungsverwaltung, sondern auch in 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik generell charakteristisch war, mehr und 
mehr in Frage gestellt. Korporatistische Arrangements wurden immer 
weniger als eine effektive Form der sozialpolitischen Steuerung, sondern 
als Hindernis auf dem Weg zu institutioneller Erneuerung wahrgenommen. 
Die Infragestellung der korporatistischen Konsenspolitik war allerdings 
nur vor dem Hintergrund der Organisationskrise der tragenden Verbände 
möglich. Diese besteht vor allem aus massiven Mitgliederrückgängen und 
einer sinkenden Verpflichtungsfähigkeit der verbleibenden Mitglieder.  

Die Frage nach dem Wandel der korporatistischen Prägung der Sozial-
versicherungsverwaltung stellt sich auch aus einem weiteren Grund. Neben 
der Entwicklung hin zu post-korporatistischen Arrangements resultiert 
Veränderungsdruck für die soziale Selbstverwaltung auch aus den Sozial-
staatsreformen der vergangenen 15 Jahre. Die Bismarck-Staaten haben 
später als andere Wohlfahrtsstaaten und zudem eher graduell als radikal 
mit dem Umbau des Wohlfahrtsstaates begonnen. Aber auch hier wurden 
in den vergangenen Jahren Strukturreformen implementiert (Palier 2010; 
Palier/Martin 2007). Mehr und mehr wird in den Sozialversicherungsstaa-
ten die Orientierung am Arbeitnehmerkreis aufgegeben zugunsten eines 
vom Erwerbsstatus unabhängigen Zugangs zu Sozialversicherungsleistun-
gen. Im bismarckschen Sozialversicherungsmodell bestand immer ein en-
ger Konnex zwischen Versichertenkreis, Finanzierung und Steuerung 
durch selbstverwaltete Sozialversicherungsträger. Es sind der Bezug zu der 
Arbeitswelt einer Industriegesellschaft und deren typische Konfliktkonstel-
lationen, welche als roter Faden die vier Dimensionen dieses Wohlfahrts-
regimes zusammenhalten: Der Versichertenkreis ist arbeitnehmerzentriert, 
die Versicherten erhalten vor allem Lohnersatzleistungen, die durch lohn-
abhängige Beiträge finanziert werden. Bei der Verwaltung der Leistungen 
wiederum nehmen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter eine besondere 
Stellung ein. Die Sozialstaatsreformen der vergangenen Jahre bewirken 
jedoch, dass die enge Beziehung zur Arbeitswelt, die einst für das bis-
marcksche Sozialversicherungsmodell so charakteristisch war, gelockert 
wird. Durch den veränderten Versichertenkreis und Finanzierungsmodus 
entstehen institutionelle Inkompatibilitäten: Die sukzessive Abkehr von 
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der Arbeiternehmerversicherung erzeugt Inkongruenzen mit einem Ver-
waltungsmodell, das wie die soziale Selbstverwaltung eine stark korporatis-
tische Ausprägung hat und das Arbeitnehmerorganisationen als ›geborene‹ 
Vertreter der Versicherten sieht. Stellt man die gewachsene Heterogenität 
des Versichertenkollektivs in Rechnung, so wird eine dominante Stellung 
dieser Verbände bei der Repräsentation der Versicherteninteressen in den 
Institutionen der sozialen Sicherheit zu einer problematischen Einengung 
(Braun et al. 2009: 106). 

Mit der sozialen Selbstverwaltung werden die Sozialversicherungen von 
einem besonderen Verwaltungstypus getragen, der sich vor allem durch 
seine Autonomie vom Staat und die Mitwirkung nicht-staatlicher Akteure 
in der Verwaltungssteuerung auszeichnet. Verwaltungsreformen und Ideen 
von New Public Management und New Public Governance sind die dritte Quelle 
für Veränderungsdruck in der sozialen Selbstverwaltung. Die Output-
Orientierung hat vor dem Hintergrund knapper Sozialversicherungskassen 
und veränderter Qualitätsansprüche in der (Sozial-)Verwaltung erheblich 
an Bedeutung gewonnen und soll durch eine Neujustierung von wettbe-
werblicher und hierarchischer Koordination verbessert werden. Für die 
korporatistische Selbstverwaltung bedeutet dies einerseits eine Infrage-
stellung von Elementen der ehrenamtlichen – als unprofessionell einge-
schätzten – Steuerung der Sozialversicherungsträger, anderseits aber auch 
eine Veränderung der organisationalen Autonomie durch ein verändertes 
Verhältnis der Kassen zueinander und der Kassen zum Staat.  

In den letzten Jahren ist die Zukunft der tradierten Formen der Orga-
nisation und Verwaltung von Sozialversicherungen problematisch gewor-
den. Diese Studie untersucht, ob die korporatistische Selbstverwaltung – in 
einer inkrementell modernisierten Form – Bestand hat, oder ob es zu ei-
nem Übergang zu postkorporatistischen Formen der Selbstverwaltung 
oder gar zur Abschaffung von Selbstverwaltungen kommt. 

2. Zielsetzung und Vorgehen  

Dieses Buch liefert den ersten umfassenderen Vergleich der sozialen 
Selbstverwaltung in bismarckschen Wohlfahrtsstaaten. Es ist von der Ab-
sicht getragen, die historische wie aktuelle Entwicklung der Verwaltungs-
strukturen in den Sozialversicherungen zu beschreiben und zu erklären.  
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Beschrieben wird die Entwicklung der sozialen Selbstverwaltung in 
Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Luxemburg, in den Nieder-
landen sowie in Ungarn und in der Tschechischen Republik. Die Länder-
studien in diesem Band haben das Ziel, die – wenige vorhandene – Litera-
tur aufzuarbeiten und an einem Ort zusammenzutragen. Der vorliegende 
Band hat daher auch den Charakter eines Handbuchs, das die Entwicklung 
und den Stand der sozialen Selbstverwaltung darstellt und ihn in den jewei-
ligen nationalstaatlichen politischen Kontext einordnet. 

Zur Analyse der Entwicklung der sozialen Selbstverwaltung in acht 
Ländern greift dieses Buch auf Konzepte der vergleichenden Wohlfahrts-
staatsforschung, der Verbändeforschung und der Verwaltungsforschung 
zurück. Mit der Politik- und der Verwaltungswissenschaft werden zwei 
Disziplinen zusammengeführt, die ansonsten gerade auf dem Gebiet der 
Sozialpolitikforschung nur wenig wechselseitige Bezüge aufweisen. Schließ-
lich ist beabsichtigt, die Entwicklung der sozialen Selbstverwaltung zu 
erklären. Dazu dienen zum einen die Länderstudien, die Erklärungsfaktoren 
in ihrer narrativen Darstellung des historischen Prozesses bereitstellen. 
Diese Faktoren beziehen sich jedoch nur auf den jeweiligen nationalen 
Fall, sie bilden plausible Erklärungen, wenn man nur dieses eine Land 
betrachtet. In einem abschließenden Vergleich wird eine Erklärung auf der 
Basis der Analysen aller acht Länder geliefert, unter Nutzung des gerade 
für Vergleiche mit kleinen Fallzahlen geeigneten Ansatzes der Qualitative 
Comparative Analysis (Rihoux/Ragin 2009).  

Das Buch beruht auf einem Forschungsprojekt, das dank einer Förde-
rung durch die Fritz-Thyssen-Stiftung am Zentrum für Sozialpolitik in 
Bremen durchgeführt werden konnte. Wir danken der Fritz-Thyssen-
Stiftung für die finanzielle und ideelle Förderung des Projekts, ohne die 
diese Studie, deren Fragestellung nicht zum »Standardprogramm« der ver-
gleichenden Wohlfahrtsstaats- und Verwaltungsforschung gehört, nicht 
durchzuführen gewesen wäre. Wir danken darüber hinaus unseren Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Wissenschaft für die vielen konstruktiven 
Diskussionen, die inhaltlichen Hinweise und für die Kommentare, die wir 
während gemeinsamer Workshops und Tagungen erhalten haben. Danken 
möchten wir auch und vor allem für die kritische Lektüre früherer Fassun-
gen der Länderstudien. Hier ist insbesondere die für das Entstehen des 
Buches maßgebliche inhaltliche Unterstützung und Beratung durch Jos 
Berghman, Claudia Bogedan, Silke Bothfeld, Koen Caminada, Karel-Peter 
Companje, Ralf Götze, Peter Groenewegen, Claudia Hartmann-Hirsch, 
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Patrick Hassenteufel, Jan-Ocko Heuer, Karl Hinrichs, Jürgen Hohmann, 
Nicole Kerschen, Louise Lartigot-Hervier, Clémence Ledoux, Simone 
Leiber, August Österle, Danièle Rigter, Willemijn Schäfer, Wolfgang 
Schroeder, Eric Seils, Peter Starke, Emmerich Tálos, Pierre Vandervorst 
und Claus Wendt hervorzuheben. 

Zur Fertigstellung dieses Buches entscheidend beigetragen haben auch 
Wiebke Hensle, die unsere Studien vorbildlich lektoriert hat, und Matthias 
Dietz, der uns bei der Formatierung und letzten Korrekturen hervorragend 
unterstützt hat. 

Ganz besonderer Dank gilt schließlich auch unseren Interviewpartnern, 
die uns mit ihren Detailkenntnissen, ihrer Zeit und den zur Verfügung 
gestellten Materialen Einblicke in die Verwaltungspraxis der verschiedenen 
Länder eröffnet haben und dadurch diese tiefgehende Analyse der korpo-
ratistischen Selbstverwaltung erst ermöglicht haben. 

2.1 Fallauswahl und Untersuchungszeitraum  

Der Impuls zu dieser vergleichenden Studie über die soziale Selbstverwal-
tung und ihre korporatistische Prägung wurde durch verschiedene Studien 
zur Selbstverwaltung in Deutschland geweckt, die am Zentrum für Sozial-
politik der Universität Bremen durchgeführt wurden (Braun et al. 2009; 
Braun et al. 2008; Klenk 2008; Nullmeier/Klenk 2006). Gerade für 
Deutschland gilt, dass die soziale Selbstverwaltung zu den zentralen 
Merkmalen des Sozialstaates gehört. Gleichzeitig ist das Pionierland des 
Sozialversicherungsstaates auch das Land, in dem die soziale Selbstverwal-
tung regelmäßig und vor allem dauerhaft – seit der Neubegründung des 
Sozialversicherungsmodells nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute – Ge-
genstand einer öffentlichen Auseinandersetzung ist. Im Rhythmus der 
Sozialwahlen, bei denen die ehrenamtlichen Leitungskräfte der Sozialversi-
cherungsträger zu bestellen sind, wird sowohl in der massenmedialen Öf-
fentlichkeit als auch in wissenschaftlichen Fachkreisen Kritik an diesem 
Verwaltungstypus laut. Der negative Mediendiskurs, der die Sozialwahlen 
immer begleitet, gipfelt regelmäßig in der Forderung nach einer grundle-
genden Reform der Sozialwahl oder gar Abschaffung der Selbstverwaltung. 
Zwar wird das Prinzip einer partizipativen Verwaltung im Allgemeinen 
sehr geschätzt. Die soziale Selbstverwaltung wird jedoch als intransparent 
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und bedeutungslos, als verbändedominiert und ineffektiv kritisiert (Braun 
et al. 2009: 9).  

Auffallend ist, dass die Debatte über das Für und Wider der sozialen 
Selbstverwaltung in Deutschland bei allen Beteiligten ohne einen Blick auf 
die Gestaltung von Selbstverwaltungseinrichtungen in anderen Ländern 
geführt wird. Weder in den Rechts- und Verwaltungswissenschaften noch 
in der Politikwissenschaft gibt es einen mehrere Länder umfassenden Ver-
gleich der Organisationsentwicklung sozialer Selbstverwaltung. Dieses 
Buch soll daher auch dazu beitragen, die deutschlandzentrierte Diskussion 
aufzubrechen und den Blick auf die Entwicklung in anderen Bismarck-
Ländern zu erweitern. 

Das Sample für den Vergleich der sozialen Selbstverwaltungsmodelle 
setzt sich aus insgesamt acht Ländern zusammen. In diesen Ländern wer-
den die Entwicklungen der Selbstverwaltungsstrukturen in den drei Sozial-
versicherungszweigen Krankheit, Alterssicherung und Arbeitslosigkeit 
untersucht. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Kerngruppe der konser-
vativen bzw. bismarckschen Wohlfahrtsstaaten, zu denen neben Deutsch-
land auch Österreich, Belgien, Luxemburg und Frankreich gezählt werden 
können. Auch die Niederlande wurden in das Sample mit aufgenommen. 
Zwar gehören die Niederlande aufgrund der Parallelität von Arbeitnehmer- 
und Volksversicherungen nicht originär zum konservativen Typ, sondern 
sind – insbesondere nach den jüngst durchgeführten Reformmaßnahmen – 
ein Grenzgänger zwischen allen drei von Esping-Andersen benannten 
Regime-Typen (Kleinfeld 2001: 117). Die Niederlande verfügen aber mit 
den Arbeitnehmerversicherungen über eine bedeutende Linie bismarck-
scher Sozialversicherungen, die auf das Oktroy der deutschen Besetzung 
im Zweiten Weltkrieg zurückgeht, nach dem Ende der nationalsozialisti-
schen Herrschaft aber fortgesetzt wurde.   

Zusätzlich zu diesen sechs Ländern wurden mit Ungarn und der 
Tschechischen Republik auch zwei Länder aus den neuen EU-Beitritts-
ländern in Mittel- und Osteuropa ausgewählt. Historisch zählen beide 
Länder durch ihre territoriale Zugehörigkeit zur österreichisch-ungarischen 
Doppelmonarchie im 19. und frühen 20. Jahrhundert zur Kerngruppe der 
Sozialversicherungsländer, sogar zu den Vorreiterländern der Sozialpolitik. 
Beide Länder entwickelten, nach dem Ersten Weltkrieg selbstständige 
Nationalstaaten geworden (die heutige Tschechische Republik allerdings 
als Tschechoslowakei), die Sozialversicherungen zunächst fort. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg folgte auf den Regimewechsel hin zum Sozialismus eine 
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Verstaatlichung und Abschaffung selbstverwalteter Sozialversicherung. 
Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft wurde in Ungarn An-
fang der 1990er Jahre ein mehrsäuliges Sozialversicherungssystem aufge-
baut und zur Administration der Trägerorganisationen in Renten-, Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung das Selbstverwaltungsprinzip einge-
führt (Vogler/Habl 2000; Ferge/Juhász 2004; Kraus 2003). Ungarn über-
nahm damit die Vorreiterrolle bei der Wiedereinführung einer gegliederten 
und selbstverwalteten Sozialversicherung. Auch in Tschechien – seit 
1. Januar 1993 ein eigenständiger Nationalstaat, nachdem die Tschecho-
slowakei aufgrund von Interessenkonflikten zwischen den beiden Lan-
desteilen Tschechien und Slowakei in zwei eigenständige Nationalstaaten 
aufgeteilt wurde – entschied man sich für die Einführung eines geglieder-
ten, selbstverwalteten Sozialversicherungssystems. Bei den Fallstudien zu 
Ungarn und zur Tschechischen Republik interessierte vor allem, welche 
Entwicklung die Sozialversicherungsverwaltung nach einer so einschnei-
denden critical juncture wie dem Ende des sozialistischen Regimes nahm. 
Hier sind Pfadwechsel und institutionelle Neuanfänge höchst plausibel.  

Als Selbstverwaltungsländer zählen die ausgewählten acht Länder, weil 
in ihnen zu Beginn der 1990er Jahre Sozialversicherungssysteme mit 
Selbstverwaltung existierten. Die Studien zu den einzelnen Ländern sind 
historisch angelegt und verfolgen die Entwicklung der Selbstverwaltung 
auch zurück zu den Anfängen der Sozialpolitik. In jeder der Länderstudien 
werden drei Entwicklungsphasen unterschieden: die Phase der Genese der 
sozialen Selbstverwaltung, die Phase des golden age sowie die Zeit ab 1990. 
Letzterer gilt das Hauptaugenmerk. Wenn wir die Entwicklung der sozialen 
Selbstverwaltung, ihr Fortbestehen oder ihre Abschaffung analysieren, so 
haben wir vor allem den Zeitraum von zwanzig Jahren beginnend mit der 
Revolution in Ostmitteleuropa und den davon ausgehenden politischen 
und ökonomischen Folgen auch für Westeuropa im Blick. Seit Beginn der 
1990er Jahre ist vor dem Hintergrund von ökonomischen Krisen, Verän-
derungen der demographischen Gesellschaftsstruktur und durch den Zu-
sammenbruch der kommunistischen Regime in den mittelosteuropäischen 
Staaten ein Umbau der tradierten Sozialstaatsstrukturen zu beobachten. 
Wurden zunächst nur graduelle Veränderungen vorgenommen, so ist mit 
Beginn der 2000er Jahre festzustellen, dass in allen Versicherungszweigen 
Strukturreformen implementiert werden, die die Leitideen des tradierten 
Bismarck-Regimes im Grundsatz in Frage stellen (Palier 2010). Uns inte-
ressieren in diesem Kontext die Veränderungen in der Verwaltungsstruktur 
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der Trägerorganisationen, die wir bis Mitte des Jahres 2010 (in Ungarn und 
in der Tschechischen Republik bis Anfang 2009) erhoben haben. Im Zuge 
des Umbaus der bismarckschen Wohlfahrtsstaaten haben sich auch die 
Anforderungen an die Träger der Sozialversicherung nachhaltig verändert, 
was ihre wirtschaftliche Effizienz, ihre Reformfähigkeit, aber auch die 
Gewährleistung gesellschaftlicher Partizipation betrifft.  

2.2 Methodik 

Zum Vergleich der Struktur und der Entwicklung der Selbstverwaltung in 
den drei Sozialversicherungszweigen Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit in 
den ausgewählten Untersuchungsländern wurden unterschiedliche Recher-
chetechniken und qualitative Methoden miteinander verknüpft. Neben der 
Aufarbeitung der vorhandenen Sekundärliteratur (sei sie englischsprachig 
oder in den Nationalsprachen verfasst) und der Methode der Dokumen-
tenanalyse wurde insbesondere auf Experteninterviews zurückgegriffen. Im 
Rahmen der Dokumentenanalyse wurden Primärquellen zum Organisati-
onsrecht der Träger der sozialen Sicherungssysteme ausgewertet. Das For-
schungsinteresse richtet sich vor allem auf (diskutierte und/oder realisierte) 
Reformvorhaben. Untersucht wurden Gesetzestexte, Gesetzentwürfe, 
Parlaments- oder Ausschussprotokolle sowie Dokumente der Trägerorga-
nisationen (Satzungen, Materialien zu Reformprojekten und -konzepten).  

Ergänzt wurde die Untersuchung der Entwicklung und Veränderung 
der Selbstverwaltungsstrukturen durch Experteninterviews. Mit Hilfe leit-
fadengestützter Experteninterviews (vgl. Bogner 2009; Gläser/Laudel 
2009; Nagel/Meuser 2010) wurde das Handlungs- und Erfahrungswissen 
von beteiligten Akteuren in Bezug auf Reformprozesse erfasst und ihre 
Einschätzungen zur generellen Funktionsweise und zu den Reformmög-
lichkeiten dieses Verwaltungstypus in Erfahrung gebracht. Die Expertenin-
terviews waren im ursprünglichen Forschungsdesign dazu gedacht, ein 
vertieftes Verständnis für die Hintergründe und den Verlauf der Reformen 
ab den 1990er Jahren zu entwickeln. Rasch zeigte sich jedoch, dass die 
Experteninterviews aufgrund fehlender Literatur unabdingbar waren, um 
überhaupt Informationen über die Struktur und Funktionsweise des jewei-
ligen Selbstverwaltungsmodells zu erhalten. Abgesehen von Deutschland 
gibt es kaum Literatur, die sich explizit mit der Verbändebeteiligung in der 
Sozialversicherungsverwaltung auseinandersetzt. In jedem der acht Ver-
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gleichsländer wurden sechs bis acht Interviews durchgeführt. Befragt wur-
den sozialpolitische Akteure aus dem parlamentarischen Raum, der Ver-
waltung im engeren Sinne (zum Beispiel administrative Akteure aus den 
aufsichtführenden Ministerien), dem haupt- und dem ehrenamtlichen Be-
reich der Trägerorganisationen sowie aus gesellschaftlichen Interessen-
gruppen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden). Die Mehrzahl der 
Interviews wurde Ende 2008 und in der ersten Hälfte des Jahres 2009 
geführt. Die Zitate in den Länderstudien spiegeln die Einschätzungen der 
Interviewpartner zum Entwicklungsstand der korporatistischen Selbstver-
waltung zu diesem Zeitpunkt wider. 

2.3 Zum Aufbau des Buches 

Die Länderstudien stehen im Zentrum dieses Buches. Sie alle sind in die 
drei Grundkapitel der institutionellen Genese der korporatistischen Selbst-
verwaltung, der Verfestigung während des ›goldenen Zeitalters‹ der kon-
servativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaaten (bzw. der Wiederannäherung 
nach dem Ende der sowjetischen Herrschaft in Ungarn und der Tschechi-
schen Republik) und des Wandels bzw. der Abschaffung der korporatisti-
schen Selbstverwaltung ab den 1990er Jahren unterteilt. Innerhalb der drei 
Grundkapitel erfolgt die Darstellung der Entwicklung der korporatisti-
schen Selbstverwaltung in den meisten Studien getrennt nach den drei 
Versicherungszweigen Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit.2 Wir haben uns 
bewusst gegen eine weitere schematische Vereinheitlichung der Länderstu-
dien entschieden: Zu unterschiedlich sind die Entwicklungen in den acht 
Ländern. Der Stand der korporatistischen Selbstverwaltung hängt insbe-
sondere von der Stärke der Gewerkschaften, den Verwaltungsstrukturen 
der verschiedenen Länder sowie von Policy-Reformen im Bereich der 
Gesundheits-, Renten- und Arbeitslosenpolitik ab. In welchem Umfang auf 
Entwicklungen im Gewerkschaftslager oder Besonderheiten des Verwal-
tungsaufbaus – wie zum Beispiel die Existenz obligatorischer Arbeiter-
kammern – eingegangen und welcher Versicherungszweig bei der Reform 

—————— 
 2  Mit Ausnahme von Luxemburg, Belgien und Frankreich, wo sich aufgrund spezifischer 

Situationen einzelner Versicherungszweige (beispielsweise der nicht selbstverwalteten 
Arbeitslosenversicherung in Luxemburg) oder einer globalen Entwicklung über alle 
Zweige hinweg eine getrennte Darstellung nicht anbietet.  
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der korporatistischen Selbstverwaltung in den Vordergrund gerückt wird, 
hängt vom nationalen Kontext ab und variiert je nach Länderstudie.  

Neben die acht Länderstudien treten zwei systematische Kapitel. Zum 
einen das dieser Einleitung folgende Kapitel, das in die Korporatismus-
diskussion einführt, die Prognosen bzw. Diagnosen des Niedergangs des 
Korporatismus diskutiert und einen Idealtypus korporatistischer Selbst-
verwaltung konstruiert, um abschließend drei mögliche Trends post-
korporatistischer Entwicklung in der sozialen Selbstverwaltung zu skizzie-
ren. Am Ende des Buches soll eine Antwort auf die Frage geliefert werden, 
wie man die Veränderungen der Sozialversicherungen in den untersuchten 
acht Ländern auf der Ebene ihrer Verwaltungsstrukturen erklären kann. 
Hierzu werden die in den einzelnen Ländern beobachteten Entwicklungs-
trends wieder aufgegriffen. 
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Das Ende der korporatistischen  
Selbstverwaltung? 

Tanja Klenk, Philine Weyrauch, Alexander Haarmann,  
Frank Nullmeier 

1. Korporatismus und Sozialstaat 

Korporatismus bezeichnet eine wirtschaftlich-politische Verfassung, in der 
organisierte Interessen dauerhaft eingebunden – inkorporiert – sind und an 
der Formulierung und Ausführung von politischen Entscheidungen teil-
nehmen. Historisch verweist der Begriff auf frühere, vor-demokratische 
Gesellschaftsformen, in denen die gesellschaftliche Ordnung unter ande-
rem in Ständen geregelt und durch Zünfte geordnet wurde. Mit dem heute 
in der Verbändeforschung verwendeten Korporatismusbegriff wird der 
zeitliche Bezugspunkt jedoch in der Regel auf die Phase nach dem Zweiten 
Weltkrieg, insbesondere auf die Zeit ab 1970, gerichtet.  

Die institutionelle Einbindung von Verbänden in den politischen Ent-
scheidungsprozess ist ein konstitutives Element der politisch-wirtschaft-
lichen Verfassung derjenigen westeuropäischen Staaten, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg versuchten, eine liberale Marktwirtschaft mit einer parla-
mentarischen Demokratie zu verbinden. Die korporatistischen Institutionen 
sind Ergebnis des postwar settlements, des Klassenkompromisses zwischen 
Arbeit und Kapital, der vom Staat, der sich nunmehr aktiv als Interventi-
ons- und Sozialstaat versteht, ermöglicht und unterstützt wurde 
(Streeck/Kenworthy 2005). Sie verkörpern die Idee, dass die Vertreter der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Staates gemeinsam für das Wohl-
ergehen einer Nation verantwortlich sind. Die Interessengruppen sind in 
die politisch-administrativen Prozesse systematisch einbezogen. Auf allen 
Ebenen des Staates und in verschiedenen Politikfeldern finden sich (bi- 
oder tri-)paritätisch besetzte Konsultations- und Entscheidungsgremien. 

Die soziale Selbstverwaltung war Teil dieses postwar settlements. Die heu-
tigen Sozialversicherungsträger haben sich aus (berufs-)ständischen, nach 
dem Prinzip der Gegenseitigkeit organisierten Versicherungskassen heraus 
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entwickelt. Die soziale Selbstverwaltung hat daher durchaus Bezüge zum 
ständischen Korporatismus-Begriff. In allen hier untersuchten Ländern 
stand aber spätestens in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Organi-
sation der sozialen Sicherung und deren Ausweitung auf alle Arbeitneh-
mergruppen grundsätzlich zur Diskussion. Es ging sowohl um die großen 
Alternativen – Bismarck oder Beveridge? – als auch – nach der Entschei-
dung für das bismarcksche Sozialversicherungsmodell – um die konkrete 
Ausgestaltung der sozialen Selbstverwaltung. Konsensorientierte Verhand-
lungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern wurden mittels 
der sozialen Selbstverwaltung in Bereichen jenseits von Lohnverhandlun-
gen institutionalisiert und ›veralltäglicht‹. 

2. Zur Legitimation korporatistischer Strukturen 

Die normative Rechtfertigung des Korporatismus ist bis heute ein demo-
kratietheoretisch virulentes Problem. In der Verbändeforschung wird die 
Interessenvermittlung zwischen Staat und Verbänden nach korporatisti-
schem Muster kontrovers diskutiert. Insbesondere die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Korporatismus und Demokratie polarisiert 
(Crouch/Streeck 2006). Der Korporatismus unterscheidet sich zum einen 
vom idealtypischen Modell der parlamentarischen Interessenrepräsentation, 
in dem die Interessenvertretung territorial organisiert ist. Der Korporatis-
mus unterscheidet sich zum anderen aber auch von Modellen einer plura-
listischen Interessenvermittlung, die den Wettbewerb von Interessenver-
bänden kennen. Der Korporatismus bezeichnet eine Form funktionaler 
Interessenvertretung, die auf Vertretungsmonopolen basiert.  

2.1 Territoriale versus funktionale Interessenrepräsentation 

Ist die systematische Einbindung von Verbänden in politische Prozesse ein 
Fremdkörper in demokratischen Systemen, der die Handlungsfähigkeit des 
Staates einschränkt? Oder ist in modernen Gesellschaften die institutionali-
sierte Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht umgekehrt 
eine zentrale Voraussetzung für eine funktionsfähige Demokratie? Die 
Antworten korporatistischer Ansätze stehen hier im Gegensatz zu den 
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Konzepten einer dominant parlamentarischen Interessenvermittlung. Die-
se gründet auf der Idee der territorialen Repräsentation. Der zentrale Legi-
timationsmodus parlamentarischer Demokratien ist die auf der Gleichheit 
aller Bürger und Bürgerinnen basierende Wahl von politischen Interessen-
vertretern. Korporatismus ist demgegenüber eine Form der funktionalen 
Interessenrepräsentation: Die spezifischen Interessen einer spezifischen 
sozialen Gruppe werden in den politischen Entscheidungsprozess einge-
speist. Korporatistische Institutionen in parlamentarischen Demokratien, 
wie es die soziale Selbstverwaltung ist, erzeugen aus der Sicht parlamentari-
scher Ansätze Spannungen, wird doch die Idee der Gleichheit aller Bürger 
durch die Idee der funktionalen Repräsentation unterminiert. Es ergeben 
sich Spielräume für Partikularismen und die Sicherung von Privilegien 
bestimmter Gruppen, die auf Kosten Dritter erzielt werden. Der universa-
listische Ansatz einer auf politischer Gleichheit basierenden Demokratie 
wird durch funktionale Interessenvermittlungssysteme durchbrochen 
(Schnapp 2001; Kluth 1997). Interessenverbände sind sicherlich ein konsti-
tutiver Bestandteil moderner Demokratien – insofern geht es nicht um ein 
›Entweder-Oder‹, sondern vielmehr um das Verhältnis der beiden Mecha-
nismen von funktionaler und territorialer Repräsentation. Die heutige Dis-
kussion ist dabei immer noch von der unterschiedlichen Bewertung der 
Implikationen der Staat-Verbände-Beziehung – Sozial- und Systemintegrati-
on einerseits, Beeinträchtigung des Gemeinwohls durch Partikularinteressen 
anderseits – geprägt. Vertreter der parlamentarischen Interessenrepräsentati-
on verweisen auf die unterschiedliche Organisierbarkeit von Interessen, auf 
die Existenz von starken und schwachen Interessen, die über unterschied-
liche Chancen der politischen Einflussnahme verfügen. Funktionale Inte-
ressenrepräsentation kann nicht nur die Idee der Gleichheit gefährden, 
sondern auch zur ›Gefangennahme‹ (capture) staatlicher Institutionen durch 
partikulare Interessen führen. 

Korporatistische Ansätze betonen demgegenüber den Beitrag von Ver-
bänden zu einer demokratischen gesellschaftlichen Ordnung: Sie bieten 
ihren Mitgliedern eine soziale Umwelt, organisieren Politikprozesse und 
ermöglichen öffentliche Diskurse. Während in der repräsentativen Demo-
kratie die Beteiligung der Bürger am politischen Prozess auf den Wahlakt 
beschränkt ist, schaffen ›assoziative‹ Demokratien die Möglichkeit der 
kontinuierlichen Beteiligung der Bürger an demokratischen Prozessen. 
Verbände tragen dazu bei, konkrete Entscheidungsalternativen zu entwi-
ckeln. Dabei geht es nicht um eine einseitige Beeinflussung des Staates 
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durch die Verbände oder um die Durchsetzung von Partikularinteressen. 
Verbände können vielmehr ihrerseits einen Beitrag zum Gemeinwohl leis-
ten, indem sie öffentliche Aufgaben übernehmen, die der Staat ansonsten 
alleine erbringen müsste. Der Beitrag von Verbänden zur Staatsentlastung 
ist ein gängiges Argument in der korporatistischen Literatur, das gegen eine 
rein territorial organisierte parlamentarische Demokratie in Stellung ge-
bracht wird (Reutter/Rütters 2001). Das Argument der Staatsentlastung 
gilt aber weniger für den Umfang öffentlicher Aufgaben als vielmehr für die 
Tiefe der Staatstätigkeit. Der Beitrag der Verbände zur Staatsentlastung 
betrifft vor allem die Umsetzung staatlicher Politik. Starke Verbände verfü-
gen über Ressourcen, die ihre dauerhafte Einbindung aus der Perspektive 
des Staates attraktiv macht. Dazu gehören ihr Expertenwissen in dem spe-
zifischen Politikfeld sowie die Kontrolle ihrer Mitglieder und die Sicher-
stellung der Folgebereitschaft der Mitglieder bei der Politikumsetzung.  

2.2 Korporatistische versus pluralistische Interessenvermittlung 

Innerhalb der Ansätze, die intermediäre Instanzen als Instrument der poli-
tischen Beteiligung und der politischen Steuerung grundsätzlich befürwor-
ten, ist der Korporatismus die Alternative zum Pluralismus (Schmit-
ter/Lehmbruch 1979). Pluralistische Systeme der Interessenvermittlung 
gehen von Interessenvielfalt aus und treten für einen freien Wettbewerb 
zwischen den Verbänden um politische Einflussnahme ein. Korporatismus 
ist demgegenüber eine »Monopoltheorie der politischen Interessenvermitt-
lung« (Czada 2003: 50), die auf einem Mechanismus von Inklusion und 
Exklusion basiert (von Winter/Willems 2009: 16). Das Recht zur funktio-
nalen Repräsentation wird begrenzt, und nur bestimmten ausgewählten 
Verbänden werden die staatlichen Privilegien zuerkannt. Anders als in 
pluralistischen Systemen besteht eine enge Wechselbeziehung zwischen 
Staat und Verbänden. Nicht nur die Verbände wirken auf den Staat ein. 
Umgekehrt nimmt auch das staatliche Handeln gezielt Einfluss auf das 
Verbandswesen. Durch die Zuerkennung des privilegierten Status werden 
Unterschiede zwischen Verbänden geschaffen, zum Teil wird auch durch 
staatlich initiierte Verbandsgründungen oder Zwangsmitgliedschaften eine 
spezifische Organisationshilfe geleistet. Die garantierte politische Beteili-
gung ist eine wichtige organisationspolitische Ressource für die Verbände 
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und steigert deren Motivation, die eigene Souveränität zugunsten einer 
engen Kooperation mit staatlichen Institutionen aufzugeben.  

Vertreter pluralistischer Theorien bezweifeln die Demokratieverträg-
lichkeit korporatistischer Arrangements. Zum einen aufgrund der ›staatli-
chen Organisationshilfe‹, die den korporatistischen Verbänden gewährt 
wird, zum anderen aufgrund der Tendenz korporatistischer Arrangements 
zur Oligarchie (Michels 1911). Zwar hat es den Korporatismus in dieser 
stilisierten Form, als Herrschaft einer privilegierten Minderheit, nie gege-
ben: »[D]er Korporatismus [ist] nie konkurrenzfrei in dem Sinne gewesen, 
dass es tatsächlich Repräsentationsmonopole gegeben hätte« (von Win-
ter/Willems 2009: 17).  

Die Frage nach der Demokratieverträglichkeit des Korporatismus stellt 
sich aber auch noch aus einem dritten Grund: Damit korporatistische Ar-
rangements stabil und funktionsfähig sind, bedarf es zentralisierter Ver-
bände mit relativ autonomen Verbandsführungen, die von ihren Mitglie-
dern mit Verhandlungsmacht ausgestattet sind und die gegenüber der 
Politik die Umsetzung der Aushandlungsergebnisse und die Folgebereit-
schaft ihrer Mitglieder garantieren können. Es ist genau dieses Ordnungs-
potential von Interessenverbänden, das dem Staat nicht zugänglich ist und 
das aus seiner Perspektive die dauerhafte Beteiligung der Verbände am 
politischen Entscheidungsprozess attraktiv macht. Die Beteiligung von 
Interessenverbänden am politischen Prozess geht also nicht unbedingt mit 
einer Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten einzelner Verbandsmit-
glieder einher. 

Diese organisationsinterne Spannung zwischen Ermöglichung individu-
eller Teilhabe und Bewahrung der verbandlichen Kompromiss- und Be-
schlussfähigkeit wird in der Literatur unter dem Stichwort »Mitgliedschafts- 
versus Einflusslogik« (Streeck 1995) verhandelt: Organisationssoziologisch 
lassen sich Interessenverbände begreifen als Organisationen mit zwei rele-
vanten Umwelten und zwei daraus resultierenden unterschiedlichen Orga-
nisationslogiken. Sie sind einerseits eine von Mitgliedern getragene Organi-
sation, agieren gleichzeitig aber auch in einer institutionellen Umwelt und 
müssen sich zum Staat und anderen Verbänden in Beziehung setzen. Die 
Mitgliedschaftslogik verlangt, sich an den Interessen der Mitglieder zu 
orientieren, Anreize zur Mitgliedschaft zu schaffen und den Mitgliedern 
Ressourcen bereitzustellen. Die Mitgliederstärke des Verbandes ist einer der 
zentralen Faktoren, um in der institutionellen Umwelt als Adressat und 
Verhandlungspartner anerkannt zu werden und Einfluss zu erlangen – die 
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Verbandsleitung kann daher die Mitgliederinteressen nicht außer Acht 
lassen. Mitgliedschafts- und Einflusslogik geraten aber dann in Konflikt, 
wenn die institutionelle Umwelt Kompromisse in Bezug auf die Mitglieder-
interessen erfordert und die Verbandsleitung im Interesse der Erhaltung 
des langfristigen politischen Einflusses darin einwilligt.  

Die Spannung zwischen Mitgliedschafts- und Einflusslogik ist konstitu-
tiv für alle Interessenverbände; Verbände lösen diese Spannung aber in 
unterschiedliche Richtungen auf. In einem pluralistischen Interessenver-
mittlungssystem agierende Verbände haben typischerweise kleine und 
homogene Mitgliedschaften und sind stärker von Logik der Mitgliedschaft 
bestimmt, sie vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. Für Verbände in einem 
korporatistischen Umfeld ist demgegenüber vor allem die Einflusslogik 
prägend. Hier vermittelt die Verbandsführung Interessen, sie setzt die Wün-
sche der Mitglieder in Beziehung zu dem politisch Machbaren. In korpora-
tistischen Institutionen ist – zugespitzt formuliert – das innerdemokrati-
sche Element auf die »generalisierte Zustimmung durch freiwillige Mit-
gliedschaft und Beteiligung an der Führungsauslese beschränkt« (Czada 
1995: 366). 

3. Nationale Varianten des Korporatismus und 
Traditionslinien im Verbändesystem 

Für die jeweilige nationale Ausprägung des Korporatismus in der Sozial-
versicherungsverwaltung ist die Entwicklung der Verbände der Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber von zentraler Bedeutung. Die geschichtliche 
Entwicklung und der gegenwärtige Stand der korporatistischen Selbstver-
waltung hängen insbesondere davon ab, ob in den betreffenden Ländern 
eine konsensuale oder konfliktäre Kultur der Entscheidungsfindung zwi-
schen den Sozialpartner herrscht, ob bipartistische oder tripartistische 
Gremien für das Land charakteristisch sind und ob es eine lange Tradition 
der korporatistischen Einbindung auch in anderen Politikfeldern als insti-
tutionelles Erbe gibt. Von Relevanz ist darüber hinaus die Stärke der Ar-
beitsmarktparteien, gemessen an ihren Mitgliederzahlen und dem Grad der 
Zentralisierung der Verbändelandschaft, der Auskunft über die Anerken-
nung der Monopolstellung eines Verbandes gibt. Bei den acht Untersu-
chungsländern lassen sich hier große Unterschiede beobachten.  
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In Frankreich haben Verbände als Bindeglieder zwischen Staat und Bür-
ger eine ausgesprochen schwache Position. Die jakobinisch-republikanische 
Tradition fördert das Ideal des politischen Individualismus. Die Rolle der 
Sozial- und Systemintegration, der Identitätsschaffung und Einheitsstif-
tung, kommt nicht intermediären Organisationen, sondern der ›Nation‹ zu. 
Die jakobinische Tradition behinderte zunächst auch die Entwicklung der 
Gewerkschaften, verbot doch das Loi Le Chapelier von 1791 alle Arbeiter-
organisationen, die auf eine kollektive Interessenvertretung abzielten. 1864 
erhielten die Arbeiter das Recht auf Koalitionsfreiheit, im Jahre 1884 das 
Recht auf Gewerkschaftsbildung, doch die Kultur des politischen Indivi-
dualismus wirkt fort und schlägt sich in einer ausgesprochen geringen 
Partizipationsbereitschaft nieder: Die französischen Gewerkschaften zäh-
len auch heute noch zu den mitgliederschwächsten Gewerkschaften, und 
in keinem anderen europäischen Land ist der Organisationsgrad so niedrig 
wie in Frankreich. Hinzu kommt, dass die Gewerkschaftsbewegung in sich 
gespalten ist. Die französischen Gewerkschaften haben, anders als etwa die 
deutschen, keine Entwicklung hin zu einer Einheitsgewerkschaft mit einem 
zentralen, einheitlichen Dachverband durchlaufen. Sie sind in unterschied-
liche politische Lager gespalten, und ihre Überzeugungen in Bezug auf die 
gewerkschaftlichen Ziele und Strategien sind häufig nicht miteinander zu 
vereinbaren. Die französische Gewerkschaftslandschaft ist in sich pluralis-
tisch und von Konkurrenz geprägt. Der pluralistische Wettbewerb kommt 
allerdings nicht zur vollen Entfaltung. Durch staatliche Intervention wird 
hergestellt, was Streeck/Schmitter (1985) als Voraussetzung für einen 
funktionsfähigen Korporatismus benennen: zentralisierte Verbände, deren 
Repräsentationsmonopole nicht in Frage gestellt werden. Fünf Gewerk-
schaften wurden zu repräsentativen Organisationen erklärt, was sie bei-
spielsweise dazu berechtigt, nationale Kollektivabkommen abzuschließen 
und Kandidaten für die Gremien der Sozialversicherungsträger zu benen-
nen (Prigge 2000; Bode 2009; Contrepois 2007). 

Dem französischen diametral entgegengesetzt ist das deutsche und in 
einem noch viel stärkeren Maße das österreichische System der Interessen-
vermittlung. Haben die französischen Verbände eine ausgeprägte Kon-
fliktorientierung, so gelten Deutschland und Österreich als konsensorien-
tierte Verhandlungsdemokratien, in denen Verbänden als vermittelnde 
Instanzen zwischen Staat und Bürgern traditionell eine große Rolle zu-
kommt und zwischen den Verbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
die Beziehung der ›Sozialpartnerschaft‹ herrscht. Ungewöhnlich muss ge-
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rade aus französischer Perspektive auch die Pflichtmitgliedschaft aller Be-
schäftigten in den Arbeitnehmerkammern erscheinen, die in Österreich für 
alle Arbeitnehmer (mit Ausnahme der des öffentlichen Dienstes) seit 1920 
gilt.3 Trotz dieses obligatorischen Interessenvertretungssystems ist auch die 
Mitgliedschaft in den freien Verbänden ausgesprochen hoch. Der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad in Österreich zählt zu einem der höchsten in 
Europa – auch wenn er sich, wie in vielen anderen europäischen Staaten, in 
den vergangenen Dekaden rückläufig entwickelt hat (Ebbinghaus/Visser 
2000; EIRO 2009; Visser 2011). In Österreich ist das Prinzip der Einheits-
gewerkschaft stringent umgesetzt. Abgesehen von wenigen Außenseitern 
wie der erst 1998 von der Freiheitlichen Partei gegründeten und nur über 
wenige Mitglieder verfügenden Freien Gewerkschaft Österreichs sind alle 
Gewerkschaften Mitglieder des Österreichischen Gewerkschaftsbunds 
(ÖGB). Der ÖGB ist deutlich mehr als ein repräsentativer Dachverband: 
Zwar gibt es weltanschauliche Fraktionen innerhalb des ÖGB, gleichwohl 
sind die gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen insgesamt stark zent-
ralisiert, der ÖGB verfügt unter anderem über die Finanz- und Personal-
hoheit und das Recht zur Bewilligung von Streiks. Divergierende Interessen 
der unterschiedlichen Arbeitnehmergruppen werden durch ein komplexes 
innerverbandliches Interessenvermittlungssystem ausgeglichen (Ebbing-
haus/Visser 2000; Blaschke 2007). In Deutschland liegt der Organisations-
grad zwar deutlich niedriger, das Repräsentationsmonopol der Gewerk-
schaften zur Vertretung der Interessen der gesamten erwerbstätigen Bevöl-
kerung war im ›Modell Deutschland‹ jedoch lange Zeit unumstritten. Auch 
Deutschland kennt Einheitsgewerkschaften, die im Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) als Dachverband zusammengeschlossen sind. Der 
Zentralisierungsgrad der Gewerkschaftslandschaft ist aber deutlich geringer 
als in Österreich. Darüber hinaus verfügt der DGB nicht über ähnlich 
weitreichende Einflussmöglichkeiten wie der ÖGB. Die Nachkriegszeit 
war zudem auch dadurch geprägt, dass mit der Deutschen Angestelltenge-
werkschaft (DAG) bis 2001 eine wichtige Gewerkschaft außerhalb des 
DGBs existierte, deren statusorientierte Berufspolitik die Entwicklung der 
Sozialversicherung maßgeblich bestimmte.  

Vor allem Österreich gilt als ein Paradebeispiel für den Korporatismus. 
Die Verbände sind nicht nur über vielfältige bi- oder triparitätische Institu-
tionen in den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess 

—————— 
 3 In Deutschland gibt es solche Arbeitnehmerkammern nur in den Bundesländern Bre-

men und Saarland. 
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eingebunden. Es bestehen auch ausgesprochen enge personelle Verflech-
tungen zwischen Politik und Verbänden: Die Arbeitnehmerkammern und 
der ÖGB gelten als ›Vorfeld-Organisation‹ der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs (SPÖ), während die Wirtschaftskammern (mit Pflichtmitglied-
schaft für die Arbeitgeber) enge Beziehungen zur Österreichischen Volks-
partei (ÖVP), der zweiten großen Volkspartei, pflegen. Verbände und 
Parteien leisten sich wechselseitig Organisationshilfe, und die entsprechen-
den Ämter werden häufig in Personalunion wahrgenommen (Karlhofer 
2001).  

Auch Luxemburg gilt als eine »Gesellschaft ohne Konflikte« (Schroen 
2001; Woyke 1984: 264), die durch Elitenkonsens, Verfahren der Kom-
promissbildung und eine möglichst breite Beteiligung der relevanten Ak-
teure im politischen Entscheidungsprozess geprägt ist. Luxemburg kennt 
ebenso wie Österreich Kammern für Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit 
Pflichtmitgliedschaft. Die Kammern sind unabhängige Organe, die einer-
seits für die Mitglieder als Diskussions- und Positionsfindungsforen fun-
gieren, anderseits aber auch offiziell beratende Aufgaben wahrnehmen, 
direkt in Gesetzgebungsverfahren der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpoli-
tik eingebunden sind. Im Unterschied zu Deutschland und Österreich sind 
die Gewerkschaften in Luxemburg jedoch Richtungsgewerkschaften, die 
sich unterschiedlichen politischen oder weltanschaulichen Richtungen 
verpflichtet fühlen und die nicht in einem zentralen Dachverband zusam-
mengefasst sind. Trotz der doppelten Spaltung – des Interessenkonflikts 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und der weltanschaulichen 
Differenzen innerhalb des Arbeitnehmerlagers – verlaufen Verhandlungen 
zwischen den Interessengruppen in hohem Maße konsensorientiert. Es ist 
der im europäischen Vergleich außergewöhnliche ökonomische Wohlstand 
Luxemburgs, der (zumindest bis zur Finanzmarktkrise 2008) die Befrie-
dung konfligierender Interessen ohne größere Konflikte erlaubt  
(Lorig/Hirsch 2008). In Luxemburg wird die Verbändelandschaft aller-
dings –wie in Frankreich – durch staatliche Intervention strukturiert und 
zentralisiert: Zur Partizipation an den korporatistischen Institutionen be-
rechtigt sind nur die ›repräsentativsten‹ Verbände. In Luxemburg (wie auch 
in den anderen Ländern, in denen sich die Verbände nicht in übergreifenden 
zentralen Dachorganisationen zusammengeschlossen haben) ist gesetzlich 
geregelt, wer Zugang zu den tripartistischen Gremien hat. In der Regel 
werden dabei Mitgliederzahlen oder aber die Ergebnisse der Wahlen zu 
den Arbeitnehmer- und Wirtschaftskammern zugrunde gelegt. In Luxem-
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burg sind effektiv drei Gewerkschaften und acht Arbeitnehmerverbände 
zur Teilnahme an den tripartistischen Verhandlungen berechtigt (Clément 
2008). 

Richtungsgewerkschaften sind auch für Belgien und die Niederlande 
charakteristisch. In beiden Ländern haben sich in der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert vertikale – ›versäulte‹ – Gesellschaftsstrukturen herausge-
bildet. Neben dem Konflikt von Arbeit und Kapital haben weitere, bereits 
vor der Industrialisierung bestehende Cleavages wie Sprache, Religion bzw. 
Weltanschauung oder Territorialität die Entwicklung des Interessenver-
mittlungssystems geprägt. In beiden Ländern haben sich verschiedene 
›Säulen‹ – oder Milieus – entwickelt. In den Niederlanden waren dies die 
Säulen der Protestanten, der Katholiken und der ›Neutralen‹, letztere unter-
teilt in die Sozialdemokraten und Liberalen; in Belgien die Säule der Sozial-
demokratie und der Christdemokratie sowie die Liberalen. Die Säulen 
haben sich unabhängig voneinander entwickelt, und jede hat ein je eigenes 
Parteien-, Verbands-, Schul-, und Freizeitsystem hervorgebracht. Während 
in Österreich oder Deutschland die weltanschaulichen Differenzen nach 
dem Zweiten Weltkrieg innerhalb zentralisierter Interessenverbände media-
tisiert wurden, strukturierten die Säulen in Belgien und den Niederlanden 
zunächst auch in der Nachkriegszeit den sozialen Alltag. Seit den 1960er 
Jahren ist aber in den Niederlanden eine Abschwächung der tradierten 
konfessionellen und ideologischen Gegensätze und eine zunehmende ›Ent-
säulung‹ der Gesellschaft zu beobachten (Lijphart 1968). Die politische 
Kultur der Ideologisierung und Polarisierung wurde durch eine politische 
Kultur der Sachlichkeit und des Pragmatismus einerseits, der Individuali-
sierung, Emanzipation und Demokratisierung anderseits abgelöst. Ange-
stoßen wurde dieser Prozess durch die sozialen Proteste und neuen sozia-
len Bewegungen der 1960er Jahre; diese wurden, anders als in anderen 
westeuropäischen Staaten, ohne größere Konflikte in die politischen Struk-
turen integriert, weshalb die Niederlande insbesondere in den 1970er Jah-
ren als idealtypische ›Partizipationsdemokratie‹ galten (Wielenga 2004: 14).  

Auch in Belgien ist die Erosion der tradierten ›Säulen‹ zu beobachten. 
Aufgrund von Säkularisierungstendenzen hat vor allem der religiös-
weltanschauliche Konflikt in Belgien in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg stark an gesellschaftlicher Strukturierungskraft verloren und zur 
déconfessionalisation (Säkularisierung) der gesellschaftlichen Strukturen geführt 
(Mabille 1992). In der Verbändelandschaft ist das institutionelle Erbe der 
versäulten Gesellschaft allerdings heute noch erkennbar. So haben sich die 
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christliche und die sozialistische Arbeiterbewegung von Beginn an getrennt 
voneinander entwickelt – neben der liberalen Bewegung – und unter-
schiedliche Richtungsgewerkschaften ausgebildet (Ebbinghaus/Visser 
2000). Auch in der Organisation der Sozialversicherungen sind die alten 
weltanschaulichen Spaltungslinien noch sichtbar, etwa auf Ebene der 
Mutualités, der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit: Jede der gesell-
schaftlichen Säulen hat eigene Versicherungsvereine gegründet. Die Kran-
kenkassen tragen den weltanschaulichen Konflikt noch im Namen: Es gibt 
christliche, sozialistische und liberale Krankenkassen – für die Versicherten 
hat dies jedoch keine praktische Relevanz mehr. 

Im Unterschied zu den Niederlanden ist Belgien allerdings eine Kon-
kordanzdemokratie ohne Konsenskultur: Mehr denn je prägt der Sprachen-
streit zwischen Flamen und Wallonen den politischen Alltag, und es lässt 
sich ein zunehmendes Auseinanderdriften der flämischen und wallonischen 
Gemeinschaften beobachten. Der Konflikt zwischen dem wirtschaftlich 
prosperierenden Flandern und dem von wirtschaftlichen Strukturproble-
men gezeichneten Wallonien prägt auch die sozialpolitischen Diskussionen 
(Béland/Lecours 2008).  

In einer weiteren Hinsicht ist Belgien außergewöhnlich: Die belgischen 
Gewerkschaften sind äußerst mitgliederstark. Im Unterschied zu allen 
anderen der hier untersuchten Länder sind die belgischen Gewerkschaften 
in den vergangenen Jahren nicht mit starken Mitgliederrückgängen kon-
frontiert, sondern können im Gegenteil sogar Mitgliederzuwächse ver-
zeichnen. In der Literatur wird dies unter anderem mit der besonderen 
Rolle, die Gewerkschaften in der Arbeitslosenversicherung einnehmen, 
erklärt (Faniel 2007). Das sogenannte Genter System, das in der gleichna-
migen belgischen Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde 
(Henning 1974; siehe die Fallstudie Belgien), schreibt den Gewerkschaften 
eine fest institutionalisierte Funktion bei der Auszahlung der Arbeitslosen-
gelder zu. Es machte die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft attraktiv 
(wenn auch für die Auszahlung von Leistungen nicht unabdingbar); der 
Beitritt zur Arbeitslosenversicherung und der Beitritt zu einer Gewerk-
schaft verlaufen daher häufig parallel. Auch wenn mit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs der Wechsel zu einer obligatorischen Arbeitslosenversiche-
rung erfolgte, so prägte das ›Genter System‹ die Gewerkschaftsentwicklung 
in Belgien und gilt auch heute noch – zusammen mit der Stärke in Tarif-
verhandlungen und der hohen Präsenz der Gewerkschaften in den Betrie-
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ben – als einer der Faktoren, die den stabilen und vergleichsweise hohen 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad in Belgien begründen. 

Das Interessenvermittlungssystem der beiden Transformationsländer 
Tschechische Republik und Ungarn unterscheidet sich sehr deutlich von 
dem der anderen sechs Untersuchungsländer. Nach dem Ende der kom-
munistischen Phase, während der es lediglich staatlich dirigierte Interes-
senverbände gab, war die Gesellschaft zunächst nur wenig strukturiert, und 
es war unklar, welche sozialen Gruppen durch welche Verbände vertreten 
werden sollten (Vodička 2010). In den frühen 1990er Jahren gründeten 
sich dann aber sehr rasch viele Verbände und Vereine. In Tschechien 
konnten die Gewerkschaften die Last der Vergangenheit durch interne 
Reformprozesse abschütteln. Hier bildete sich ein System mit einem domi-
nanten Dachverband heraus, der Tschechisch-Mährischen Konföderation 
der Gewerkschaften (Českomoravská konfederacja odborových svazů). Hinzu 
kamen vier weitere erheblich kleinere Gewerkschaftsverbände (Mansfeldo-
vá i. E.: 769–770). In Ungarn stieg die Zahl der Vereine während der Jahre 
des ›Gründungsfiebers‹ (1989–1996) von 8.296 auf 29.586 an (Körösényi 
et al. 2010). Gewerkschaften entstanden dabei sowohl durch Neugrün-
dungen als auch durch Reformen der ehemals staatlichen Gewerkschaften. 
In bewusster Opposition zum zuvor herrschenden gewerkschaftlichen 
Monismus und zu den tradierten Verbänden, bei denen trotz Organisati-
onsreform viel Kontinuität herrschte, wurden zahlreiche neue Verbände 
gegründet mit ideologisch unterschiedlicher Ausrichtung. Der Cleavage ›alt-
neu‹ strukturierte den gewerkschaftlichen Pluralismus deutlich mehr als 
weltanschauliche Differenzen (Schroeder 2009: 316). Jedoch konnten sich 
– trotz der neuen Konkurrenz – die tradierten Verbände relativ rasch wie-
der als dominante Organisationen behaupten. Ihre materiellen Startvorteile 
(sie konnten ihre alten Vermögenswerte weitgehend behalten) waren ge-
genüber den kleinen, neu gegründeten Verbänden sehr groß. Zu den Sozi-
al- und Betriebsratswahlen traten im Jahre 1993 sieben Gewerkschaftsver-
bände an, von denen die postkommunistischen erfolgreicher abschnitten 
als die neugegründeten (Sell 1999: 120–121). 

Von staatlicher Seite wurde die Gründung intermediärer Verbände un-
terstützt, was insbesondere im Fall der Arbeitgebervereinigungen deutlich 
wird. Die Arbeitgeber legten, in Orientierung am Ideal einer staatsfreien 
und liberalen Wirtschaft, in den Anfangsjahren des Transformationspro-
zesses weniger Wert auf organisierte Formen des Wirtschaftens als die 
Gewerkschaften, gründeten in beiden Ländern aber ebenfalls schnell ver-
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schiedene, zum Teil sehr traditionsreiche, Zusammenschlüsse. Neben den 
Wirtschafts- und Agrarkammern, die sich Anfang der 1990er Jahre in 
Tschechien gründeten, knüpfte der Verband für Industrie und Verkehr an 
seine Vorgängerorganisation aus dem Jahr 1918 an (Mansfeldová i. E.: 
771). Weniger konzentriert als in Tschechien und ebenso fragmentiert wie 
die Gewerkschaftslandschaft entwickelten sich die Unternehmerverbände 
in Ungarn, so dass zu Beginn der 1990er Jahre bereits neun größere Ver-
bände bestanden (Sell 1999: 125–131).  

Sowohl in Ungarn als auch in Tschechien wurden korporatistische In-
stitutionen auf zentraler Ebene von Seiten des Staates quasi präventiv, das 
heißt ohne Druck der Verbände, initiiert, in Tschechien 1990 und in 
Ungarn 1988 bzw. 1990 (Matthes/Terletzki 2005: 379). Sie dienten insbe-
sondere der Legitimation und Absicherung der Transformationspolitik und 
später auch als Nachweis für die ›Europatauglichkeit‹ gegenüber der EU. 
Durch diese präemptive Institutionenbildung (Wiesenthal 1996) blieb der 
Staat auch nach dem Systemwechsel der dominante Akteur im System der 
Interessenvermittlung, zumal er durch die eher langsame Privatisierung in 
beiden Ländern lange Zeit auch die Funktion des Arbeitgebers wahrnahm. 
Angesichts der Dominanz des Staates und der schwachen Verpflichtungs-
fähigkeit der Verbände verkörperten die tripartistischen Institutionen an-
fangs einen ›Schein-‹ oder ›illusionären‹ Korporatismus (Ost 2000), der auf 
einem asymmetrischen sozialen Dialog gründete. In beiden Ländern sank 
der Organisationsgrad der Gewerkschaften mit der Aufhebung der Quasi-
Zwangsmitgliedschaft nach dem Ende des kommunistischen Systems zu-
nächst rapide ab. Gewerkschaftlich organisiert blieben vor allem Arbeiter 
und Angestellte in Großunternehmen, in neu gegründeten klein- und mit-
telständischen Unternehmen sind sie dies in der Regel nicht. Auch in organi-
satorischer Hinsicht waren die Gewerkschaften kaum »korporatismusfähig« 
und hatten zudem Schwierigkeiten, das Spannungsfeld zwischen Mitglieds- 
und Einflusslogik aufzulösen (Schroeder 2009: 326).  

Mitte bis Ende der 1990er Jahre, als die Verbände sich stärker konsoli-
diert hatten und die Regierungen in Tschechien (1997) und Ungarn (1995) 
umfassende Sparpakete auflegen mussten, belebten sie den tripartistischen 
Dialog. Insgesamt variierte die Bedeutung, die die Regierungen beider 
Länder ihm über die Jahre beimaßen, und sie hing meist von deren politi-
schem Rückhalt in den Parlamenten ab. Seine Wirkungen für die Balancie-
rung gegensätzlicher Interessen im Transformationsprozess sind dennoch 
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positiv zu bewerten (Matthes/Terletzki 2005: 396–398; Héthy 2001; Mans-
feldová i. E.: 764–766). 

4. Pluralismus – Korporatismus – Postkorporatismus?  

Die Diskussion um das Verhältnis von Staat und Verbänden hat sich in 
den letzten 50 Jahren vom Pluralismus zum Korporatismus und von dort 
zum Postkorporatismus entwickelt. In den 1950er und 1960er Jahren be-
stimmten vor allem pluralistische Ideen die wissenschaftliche Verbändefor-
schung, bis in den 1970er Jahren ein Perspektivenwechsel erfolgte und 
korporatistische Ansätze an Bedeutung gewannen (Ronge 1992: 37; siehe 
auch Streeck 2006). Wurde bis dato Korporatismus als Governance-Form 
eher pejorativ behandelt, fängt insbesondere mit den Arbeiten von Phi-
lippe Schmitter und Gerhard Lehmbruch (1979) eine positive Auseinan-
dersetzung mit dem Korporatismus an. Die Korporatismusforschung ver-
suchte, den Korporatismusbegriff zu rehabilitieren und ihn von seinen Be-
zügen zu vor-demokratischen Ständegesellschaften und anti-demokrati-
schen, reaktionären Ideen des Korporativismus der Zwischenkriegszeit – wie 
etwa dem stato corporativo von Mussolini – zu befreien. Die frühe Korpora-
tismusforschung wandte sich gegen den (impliziten oder expliziten) norma-
tiven Bias der Pluralismusdebatte, die nur den freien Wettbewerb der Ver-
bände für demokratieverträglich erklärt. Sie argumentierte ihrerseits aber in 
Teilen durchaus ebenfalls normativ und war um den Nachweis der funkti-
onalen Überlegenheit korporatistischer Arrangements bemüht (Voelzkow 
2007: 153; Höpner 2007: 330). 

Das Aufkommen der (Neo-)Korporatismus-Debatte ist mehr als ein 
wissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Die Debatte ist zugleich eine Ant-
wort auf eine veränderte Wirklichkeit der Staat-Verbände-Beziehung. Die 
Ausgangsthese der Korporatismusforscher – die US-amerikanisch gepräg-
ten Pluralismustheorien könnten die realen Staat-Verbände-Beziehungen in 
Westeuropa nicht fassen – trifft zu. Schon das institutionelle Setting der 
unmittelbaren Nachkriegszeit, die aus dem postwar settlement hervorgegange-
nen bi- und triparitätischen Institutionen im Bereich der Arbeits- und Sozi-
alpolitik, war mit den Begriffen des Pluralismus nicht zu beschreiben. In 
den 1970er und frühen 1980er Jahren beginnt zudem eine Phase sozialde-
mokratisch-korporatistischer Hegemonie, die in bewusstem Gegensatz zu 
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pluralistischen Ideen der Verbände-Staat-Beziehungen stand. In Reaktion 
auf die ersten ernsthaften wirtschaftlichen Instabilitäten der Nachkriegs-
zeit, vor allem nach der globalen Wirtschaftskrise in Folge der Ölkrise von 
1973, gab es einen Schub »vom Pluralismus zum Korporatismus« (von 
Alemann/Heinze 1979), und korporatistische Arrangements gewannen in 
allen Ländern Westeuropas an Bedeutung. Tripartistische Bündnisse und 
makroökonomische Steuerungskonzepte waren eines der zentralen Instru-
mente, mit denen die westeuropäischen Staaten versuchen, die wirtschaft-
lichen Krisen zu überwinden. 

Die Bewertung dieser Entwicklung und die Konsequenzen, die daraus 
gezogen wurden, waren höchst unterschiedlich. In der Politikwissenschaft 
wurde von etlichen Autoren angesichts der offen zu Tage tretenden Gren-
zen (national-)staatlicher Steuerungsfähigkeit den Verbänden eine den Staat 
ergänzende und die staatlichen Schwächen kompensierende Rolle zuge-
schrieben (Streeck 1995: 16). Eine gemeinwohlorientierte Politik auf der 
Basis gesellschaftlicher Selbstregulation und »privater Interessenregierun-
gen« (Streeck/Schmitter 1985), gar eine »Politik ohne Staat« (Ronge 1980), 
erschien möglich. Andere hingegen deuteten die engen Verbindungen 
zwischen Staat und Verbänden als Ausdruck von Staatsversagen, sahen die 
›Regierbarkeit‹ des Systems gefährdet und das Gemeinwohl durch die ge-
stiegene Macht der Verbände beeinträchtigt (vgl. zusammenfassend Voelz-
kow 2007).  

In dieser Hochphase des Neokorporatismus begannen sich aber auch 
bereits die ersten Erosionserscheinungen zu zeigen. Die korporatistischen 
Arrangements gerieten von zwei Seiten unter Druck: Zum einen währte die 
Phase der sozialdemokratischen politischen Hegemonie nur kurze Zeit. 
Bereits Anfang der 1980er Jahre wurde auf Seiten der Politik die Überzeu-
gung dominant, dass der Versuch der makroökonomischen Steuerung 
gescheitert war. Es folgte eine Reihe von Regierungswechseln zugunsten 
konservativer, christdemokratischer oder liberaler Parteien, die eine wirt-
schaftspolitische Wende von keynesianischer Konjunkturpolitik hin zu 
angebotspolitischen Strategien mit sich brachten. Aber auch auf Seiten der 
Verbände gab es Entwicklungen, die eine Erosion der korporatistischen 
Arrangements bewirkten. Der gesellschaftliche Wandel hin zu postmateria-
listischen Werten (Inglehart 1990) und die »participatory revolution« (Bar-
nes/Kaase 1979), die gesellschaftliche Wertschätzung neuer – unkonventi-
oneller und vor allem beteiligungsorientierter – Politikformen hinterließen 
ihre Spuren auch in der Verbändelandschaft. Die vorhandenen Tendenzen 
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neokorporatistischer Arrangements zur sozialen Schließung – zu einem 
Kartell von korporatistischen Eliten – wurden zunehmend kritisch beur-
teilt und mündeten in die politische Forderung, die Staat-Verbände-
Beziehungen zu demokratisieren. Die Forderung bezog sich sowohl auf 
das Zusammenspiel von Staat und Verbänden wie auch auf die inner-
verbandlichen Strukturen. In Deutschland wurde gar die Notwendigkeit 
eines Verbändegesetzes diskutiert, das den Aufbau innerdemokratischer 
Strukturen gesetzlich vorschreiben und nach außen eine Gemeinwohlori-
entierung der Verbände und plurale Staat-Verbände-Strukturen gewährleis-
ten sollte (Ronge 1992). Zur Erosion korporatistischer Arrangements bei-
getragen haben aber auch eklatante Mitgliederverluste nicht nur, aber vor 
allem auf Seiten der Gewerkschaften. Die Mitgliederverluste können einer-
seits durch den bereits erwähnten Wertewandel, durch Individualisierung 
der Lebensführung und Pluralisierung von Lebenslagen und die dadurch 
bedingte abnehmende Bindungskraft der traditionellen Großverbände 
erklärt werden. Von diesem Prozess sind keineswegs nur die Arbeitneh-
merorganisationen, sondern in gleichem Maße auch andere Verbände wie 
Parteien, Kirchen oder Wohlfahrtsorganisationen betroffen. Daneben trägt 
aber auch der Prozess der De-Industrialisierung zur Auflösung sozialde-
mokratischer Milieus bei und hat zur Folge, dass die Zahl der ›Stammkun-
den‹ (Streeck 1987: 474; Urban 2010) der tradierten Großorganisationen 
zunehmend geringer wird. Im Ergebnis repräsentieren die (Indus-
trie-)Gewerkschaften nur noch Partialinteressen und immer weniger das 
Gesamtinteresse der erwerbstätigen Bevölkerung. 

Eine analoge Entwicklung lässt sich auf Seiten der Arbeitgeberverbände 
beobachten. Auch hier kann ein Rückgang der Verbandsbindung konsta-
tiert werden; vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen ist der Ver-
bandsbeitritt (dort, wo keine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft besteht) 
nicht mehr selbstverständlich. Um den Mitgliederrückgängen entgegenzu-
wirken und ihre Handlungsfähigkeit und Durchsetzungsmacht aufrecht-
zuerhalten, gehen die Arbeitgeberverbände neue Wege. In Deutschland 
setzen sie beispielsweise auf eine Doppelstrategie: Die tarifpolitischen 
Strategien wurden neu ausgerichtet und dabei die Lohnfindung dezentrali-
siert und flexibilisiert. Ziel ist darüber hinaus eine Flexibilisierung der in-
ternen Verbändestrukturen. So erlauben beispielsweise neue Formen der 
Mitgliedschaft den Verbandsbeitritt ohne Tarifbindung (Schroeder/Weßels 
2010; Silvia 2010). 
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Die Erosion neokorporatistischer Institutionen wurde zunächst als 
Erosion der Organisationsgesellschaft insgesamt interpretiert. Rückbli-
ckend zeigt sich jedoch, dass aus der sinkenden Bedeutung der tradierten 
Verbände aber nicht auf einen grundsätzlichen Bedeutungsverlust von 
Verbänden geschlossen werden kann. Im Gegenteil: Ebenfalls seit den 
1970er Jahren zu beobachten ist eine zunehmende Ausdifferenzierung der 
Verbändelandschaft und ein Anstieg der Zahl der Interessenverbände. Vor 
allem in Politikfeldern, die als wenig konfliktfähig galten oder sich erst neu 
herausentwickelt haben, wie die Gleichstellungs-, Umwelt-, Familien- oder 
Seniorenpolitik, sind neue Verbände entstanden. Diese Entwicklung, die 
auch als participatory revolution und advocacy explosion bezeichnet wird, stellt 
das Repräsentationsmonopol der tradierten Verbände in Frage (Rehder et 
al. 2009; Schroeder et al. 2010; vgl. auch schon Barnes/Kaase 1979).  

Die Stellung tradierter Verbände gefährden aber auch neue nicht-
verbandliche und nicht-staatliche Akteure, die eine immer wichtiger wer-
dende Rolle im politischen Entscheidungsprozess spielen. Gemeint sind 
hier einerseits Unternehmen bzw. professionelle Lobbyisten und Public-
Affairs-Agenturen, die mit der zunehmenden Vermarktlichung und Privati-
sierung der öffentlichen Leistungsproduktion an Bedeutung gewinnen. 
Gemeint sind damit aber auch wissenschaftliche Akteure, die als Mitglieder 
in Kommissionen in politische Prozesse eingebunden werden. Teilweise 
haben sich auch Netzwerke von technokratischen Eliten herausgebildet, 
die wesentliche Kompetenzfelder innerhalb und außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung besetzt haben und Schlüsselpositionen im Sozialstaat innehal-
ten (Genieys/Hassenteufel 2001). Die Einbeziehung dieser neuen Akteure 
zeigt, dass die staatlichen Akteure offenbar in der Lage sind, das spezifi-
sche Fachwissen, das ihnen selbst nicht zugänglich ist, sich auf anderem 
Wege, jenseits der tradierten Verbandsstrukturen, zu organisieren. Damit 
ist aber ein zentrales Argument für die Erhaltung korporatistischer Arrange-
ments, die Staatsentlastung durch Bereitstellung eines spezifischen Fach-
wissens, nicht länger gegeben (von Winter/Willems 2009: 21). Gerade in 
den Transformationsländern sind auch die über Agenturen, Stiftungen und 
think-tanks sowie international agierende NGOs mit privatwirtschaftlichem 
Hintergrund und insbesondere die Weltbank durch ihre Publikation »Avert-
ing the Old age Crisis« (World Bank 1994) transportierten Ideen und Kon-
zepte einer stärker marktwirtschaftlich ausgerichteten Sozialpolitik (kapital-
gedecktes Rentenversicherungssystem, Wettbewerbssystem in der Kran-
kenversicherung) von hoher Bedeutung (Orenstein 2008). Jedoch sind sie 
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nicht in jedem Land auf ähnlich fruchtbaren Boden gefallen, so hat Ungarn 
eine zweite private Säule in der Rentenversicherung eingeführt, Tschechien 
hingegen nicht (Müller 1999). Die 2010 und 2011 in genau umgekehrte 
Richtung wirkenden Veränderungen in beiden Ländern sind mit innenpoli-
tischen Entwicklungen zu erklären. Diese Reformen ziehen aufgrund ihrer 
Privatisierungsbestrebungen fast automatisch den Abbau oder die Ab-
schaffung der korporatistischen Selbstverwaltung nach sich. Oder sie be-
fördern ein Zusammenspiel von staatlich-technokratischer Kontrolle und 
verstärkter Marktwirtschaftlichkeit, das die intermediär-korporatistische 
Struktur in Bedrängnis bringt. Dabei etabliert sich mitunter eine Melange 
neoliberaler Ideen, basierend auf internationalen Einflüssen und fortdau-
ernden etatistischen Strukturen aus Zeiten des Sozialismus. Hinzu kommt 
ein – über die Parteigrenzen hinweg – fortbestehendes Interesse der Regie-
rungen, die politische Steuerungshoheit zu behalten, welches die Möglichkei-
ten gewerkschaftlicher Verwaltungspartizipation stark einschränkt. 

5. Transformation des Korporatismus – Transformation der 
sozialen Selbstverwaltung?  

Welche Konsequenzen hat die oben beschriebene Erosion des Korpora-
tismus für die soziale Selbstverwaltung, die ein zentraler Bestandteil dieses 
korporatistischen Arrangements darstellte? Aus der Perspektive der Ver-
bändeforschung stellt sich in Bezug auf die Entwicklung der Selbstverwal-
tung insbesondere die Frage, wer zukünftig die Interessen der Versicherten 
repräsentiert und welcher Stellenwert einer verbändegetragenen Selbstver-
waltung ganz grundsätzlich zugeschrieben wird. 

Hockerts’ Begriff der sozialen Selbstverwaltung als »institutionalisiertes 
Integrationszentrum« (1980) bezieht sich vor allem auf den gesellschaftli-
chen Konflikt von Arbeit und Kapital. Wenn dieser Konflikt im Wandel 
begriffen ist – was passiert dann mit den Institutionen, die diesen Konflikt 
verkörpern? Hinterlassen die participatory revolution und die advocacy explosion, 
die Mitgliederverluste der Gewerkschaften und die Verbandsflucht auf 
Seiten der Arbeitgeber auch in der sozialen Selbstverwaltung ihre Spuren? 
Gerade im Bereich der Sozialpolitik ist in den vergangenen drei Dekaden 
eine Vielzahl von neuen Verbänden entstanden. So lässt sich beispielsweise 
die Herausbildung von spezifischen Seniorenverbänden beobachten. In 
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Deutschland beginnen tradierte Sozialverbände wie der Sozialverband 
VdK (VdK) und der Sozialverband Deutschland (SoVD), ihre Organisa-
tionspolitik auf diese spezifischen Zielgruppen auszurichten. Sie stellen 
damit nicht nur den bisherigen Alleinvertretungsanspruch des DGB, son-
dern auch dessen bisherige generationenübergreifende Politik in Frage 
(Schroeder et al. 2010). Hat der gestiegene Wettbewerb zwischen den Ver-
bänden um die Vertretung der Interessen der Sozialstaatsklientel zu einer 
»Diversifikation der Repräsentation« (Zacher 1977; Voelzkow 2007: 145) 
geführt? Lassen sich Veränderungen in der Besetzung der Gremien der 
sozialen Selbstverwaltung beobachten? Noch viel grundsätzlicher stellt sich 
die Frage, welcher Stellenwert einer verbändegetragenen Sozialversiche-
rungsverwaltung heute an sich zugeschrieben wird. Wenn der Konflikt 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Sozialversicherung an 
Relevanz verliert und wenn staatliche Akteure die Vorteile einer verbands-
gesteuerten Sozialversicherung, zum Beispiel das Expertenwissen der Ver-
bände, zunehmend auf andere Weise organisieren können, beispielsweise 
durch die zeitlich beschränkte Einbeziehung von Experten – weshalb sich 
dann noch dauerhaft an ausgewählte Verbände binden? Aber auch auf 
Seiten der Gewerkschaften erscheint vorstellbar, dass vor dem Hinter-
grund von Mitgliederrückgängen und einer zunehmend begrenzten (perso-
nellen und finanziellen) Ressourcenausstattung eine Konzentration der 
gewerkschaftlichen Strategien auf zentrale Handlungsfelder (das heißt die 
Tarifpolitik) erwogen wird (Schroeder 2008: 68). 

5.1 Idealtypus des Selbstverwaltungskorporatismus  

Bei der Beantwortung der Frage nach den Entwicklungen der Selbstver-
waltung im Ländervergleich ergibt sich ein schwer zu lösender Balanceakt 
zwischen der Beschreibung allgemeiner Entwicklungen und länderspezifi-
scher Details. Dieser wird erschwert durch den erforderlichen Zugriff auf 
theoretisch-wissenschaftliche Zugänge nicht nur aus verschiedenen Dis-
ziplinen (Verwaltungswissenschaft, Politikwissenschaft, Rechtswissen-
schaft, Vergleichende Wohlfahrtsstaatenforschung), sondern auch aus ver-
schiedenen Ländern und Wissenschaftstraditionen. Diese Zugänge nehmen 
nur selten Bezug aufeinander und unterscheiden sich auch in den Begriff-
lichkeiten stark voneinander. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die 
Vergleichsdimension in Arbeiten zur sozialen Selbstverwaltung weitgehend 
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unterentwickelt ist, mit Ausnahme einiger Studien, die jedoch die Verwal-
tungsstrukturen nur ansatzweise und im Kontext allgemeiner sozialpoliti-
scher Problemstellungen behandeln (zum Beispiel Ebbinghaus 2010; Döh-
ler/Hassenteufel 1995). Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass in 
Deutschland zwar eine lange wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
sozialen Selbstverwaltung gegeben ist, dass jedoch in anderen Ländern die 
Organisationsdimension dieses partnerschaftlichen Verwaltungsmodells 
nicht so ausführlich dargestellt wird, so dass häufig ausschließlich auf 
rechtswissenschaftliche Quellen und Gesetzesmaterial zurückgegriffen 
werden kann.  

Im Folgenden sollen die Besonderheiten der korporatistischen sozialen 
Selbstverwaltung anhand eines Analysemodells herausgearbeitet werden, 
das veranschaulicht, wie sich typische Merkmale konservativ-korporatis-
tischer Wohlfahrtsstaaten in den Verwaltungstraditionen der untersuchten 
Länder widerspiegeln. In Anlehnung an eigene Vorarbeiten (Nullmeier/ 
Klenk 2006; Klenk 2008; Klenk et al. 2009) werden für dieses Vorgehen 
organisationstheoretische Ansätze genutzt. Nach der Darstellung eines Ide-
altypus des Selbstverwaltungskorporatismus sollen im Anschluss drei denk-
bare Entwicklungsszenarien für die soziale Selbstverwaltung als Abwei-
chungen vom korporatistischen Idealtypus vorgestellt werden. Idealtypus 
und Entwicklungsszenarien sollen als Referenzrahmen für die einzelnen 
Länderkapitel dienen und die Balance zwischen detaillierter länderspezifi-
scher Untersuchung über den Zeitverlauf und abstrahierender Analyse in 
einer vergleichenden Dimension ermöglichen. 

Die spezifischen Charakteristika der sogenannten bismarckschen Wohl-
fahrtsstaaten spiegeln sich auch in der Steuerungs- und Verwaltungsdimen-
sion dieser Länder wider. So führen das Prinzip der Beitragsfinanzierung 
und das Versicherungsprinzip zu einer Abtrennung des Sozialversiche-
rungsbudgets vom staatlichen Haushalt. Die Finanzmittel werden hier 
durch teilautonome Träger (Kassen) verwaltet (im Unterschied zu einem 
steuerfinanzierten Beitragsaufkommen, bei dem die Budgets zusammenfal-
len und den Steuerungskompetenzen des Staates unterliegen). Im Bis-
marck-Regime ist die Wohlfahrtsstaatsverwaltung von der allgemeinen 
Verwaltung institutionell getrennt. Des Weiteren führt das Prinzip der 
Solidarität einzelner Berufsgruppen, das sich aus der Entstehungsgeschich-
te korporatistischer Wohlfahrtsstaaten und ihrer starken historischen Ver-
bindung zur genossenschaftlichen Selbsthilfebewegung erklären lässt, zur 
Herausbildung eines institutionell gegliederten Systems. So ist zum Beispiel 
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für Deutschland eine über lange Jahre (bis 2005) aufrechterhaltene Tren-
nung zwischen Angestellten- und Arbeiterkassen zu verzeichnen, auch in 
einigen anderen bismarckschen Wohlfahrtsstaaten bestehen stark zersplit-
terte Kassenlandschaften. Aus der Erwerbszentrierung eines Systems, das 
sich aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen finanziert, ergeben sich 
besondere Entscheidungs- und Mitspracherechte für diese gesellschaftli-
chen Gruppen, welche im ›Selbstverwaltungsprinzip‹ verankert sind (Hend-
ler 1984). Dieses sieht eine Beteiligung der Betroffenen an den Verwal-
tungsentscheidungen vor, wobei ›Betroffenheit‹ hier meist als ›finanzielle 
Betroffenheit‹ definiert wird. Daraus erwächst im Falle einer korporatisti-
schen Entwicklung der Selbstverwaltung ein Partizipationsinstrument der 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. Das Repräsentationsmo-
nopol bietet den in die soziale Selbstverwaltung integrierten Verbänden 
eine privilegierte Stellung, um ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen 
und in die Entscheidungsprozesse einzuspeisen. Die Selbstverwaltungsak-
teure können allerdings gegenüber den Versicherten vergleichsweise auto-
nom agieren. Die soziale Selbstverwaltung basiert auf advokatorischer 
Interessenvertretung: Die Beteiligung der Versicherten der Sozialversiche-
rungsträger bleibt meist auf ›generalisierte Zustimmung‹ oder – sofern 
›Sozialwahlen‹ stattfinden – auf die Auswahl der Führungspersonen be-
schränkt. Die soziale Selbstverwaltung ist mehr korporatistische Interes-
senvermittlung denn pluralistische Interessenvertretung. Die Selbstverwal-
tungsgremien vermitteln das aggregierte Gesamtinteresse der Versicherten 
mit den Anliegen der hauptamtlichen Verwaltung bzw. staatlichen Akteure 
(und den Interessen spezifischer Patienten- oder Versichertengruppen). 
Der Zugang zur staatlichen Organisationshilfe liegt durchaus im Eigeninte-
resse der Verbände. Insbesondere die Gewerkschaften sahen in der Selbst-
verwaltung lange Zeit ein Mittel, um dem hauptamtlichen Funktionärs-
apparat Aufstiegschancen zu ermöglichen und ihm administrative Qualifi-
kationen und Schulungen zukommen zu lassen (vgl. exemplarisch für 
Frankreich Contrepois 2007: 161, für Deutschland Heidenheimer 1980; 
Trampusch 2006). 

Selbstverwaltungskorporatismus oder korporatistische Selbstverwaltung 
– die Begriffe werden hier als Synonyme verwendet – heißt, dass die Orga-
nisationsstrukturen von Sozialversicherungsträgern so aufgebaut sind, dass 
sie von Verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber dominiert werden. 
Selbstverwaltungskorporatismus ist eine spezifische Ausprägung des Kor-
poratismus auf der Ebene von selbstverwalteten (meist öffentlich-rechtlich 
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verfassten) Körperschaften. Sie unterscheidet sich vom Korporatismus 
eines nationalstaatlichen Wirtschafts- und Sozialrates als dritte Kammer 
oder zentrales öffentliches Beratungs- und Empfehlungsorgan oder von 
sektoralen Formen der Zusammenarbeit von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern und dem Staat. Korporatistisch wird eine Selbstver-
waltung dann, wenn sie aufgrund formeller Regeln oder einer lang einge-
spielten Praxis von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden dominiert 
wird, Wettbewerblichkeit und Pluralität dadurch eingeschränkt werden und 
andere Verbände und Nicht-Verbandsvertreter keine Durchsetzungschance 
besitzen. Korporatistisch ist eine Selbstverwaltung zudem dann, wenn 
diese Monopolisierungstendenzen mit der Unterstützung des Staates und 
mit der Wirkung (teilweise auch dem Zweck) der Heranführung der Ver-
bände an den Staat bzw. ihrer Inkorporierung bei gleichzeitiger Entlastung 
des Staates geschieht.  

Die korporatistische soziale Selbstverwaltung kann, wie gezeigt wurde, 
im Sinne einer Wahlverwandtschaft als ein für konservativ-korporatistische 
Wohlfahrtsstaaten ›typisches‹ Verwaltungsmodell gelten. Um die analytische 
Konzeptualisierung zu verfeinern, soll zwischen der äußeren Leitungsver-
fassung von Sozialversicherungsträgern als teilautonomen Organisationen 
mit Selbstverwaltung und der inneren Leitungsverfassung unterschieden 
werden. Während erstere das Verhältnis der Sozialversicherungsträger zum 
Staat, zum Markt (andere Träger/Kassen/Leistungserbringer) und zur 
Zivilgesellschaft (bzw. zu den Versicherten) beschreibt, bezieht sich die 
innere Leitungsverfassung auf die Organe und Gremienstruktur der Sozial-
versicherungsträger.  

Der korporatistische Idealtypus der sozialen Selbstverwaltung lässt sich 
in einem geteilten öffentlichen Raum verorten (äußere Leitungsverfas-
sung). Die Sozialversicherungsträger sind als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften organisiert und unterstehen der staatlichen Rechtsaufsicht. Der 
Staat kann sich nicht direkt in die Angelegenheiten der Kassen einmischen 
(keine Fachaufsicht), er hat keine Ernennungs- und Entlassungskompeten-
zen für die Gremien der Kassen und entsendet – in dem hier unterstellten 
Idealtyp einer nicht tri-, sondern bipartistisch-paritätischen Selbstverwal-
tung – keine Vertreter (zumindest keine Vertreter mit Entscheidungskom-
petenzen). Im idealtypischen Modell sind die Sozialversicherungsträger 
auch marktfern: Ihr organisationales Handeln ist nicht (primär) gewinnori-
entiert. Sie verhandeln weitgehend autonom mit den Leistungserbringern.  
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Tabelle 1: Äußere Leitungsverfassung von Sozialversicherungsträgern 

Dimension  Merkmal  Ausprägung im Idealtypus korpo-
ratistischer Selbstverwaltung 

Verhältnis Staat – 
Sozialversicherungs-
träger 

Rechtsform  Öffentlich-rechtliche  
Körperschaft 

 Kompetenzen  
des Staates 

 Rechtsaufsicht 

 Keine Fachaufsicht  

 Kein direkter Staatseingriff in 
Angelegenheiten der Kasse 

 Keine Ernennungs- und Ent-
lassungsrechte des Staates 
bzgl. der Mitglieder der 
Selbstverwaltung 

 Keine entscheidungsberech-
tigten Staatsvertreter in den 
Selbstverwaltungsgremien 

 Kompetenzen 
der Sozialversi-
cherungsträger 

 Weitreichende Entscheidungs-
kompetenzen 

Verhältnis Sozialver-
sicherungsträger 
untereinander  

Interaktionsform  Autonomie bei klarer Abgren-
zung der Organisationszu-
ständigkeiten bzw. gemäßig-
tem und reguliertem Wettbe-
werb 

Verhältnis Sozialver-
sicherungsträger –  
Leistungserbringer 

Zuständigkeit   Autonome Verhandlungen 
und Abschluss von Kollektiv-
verträgen 

 Leistungskatalog  Gesetzlich vorgegeben oder 
kassenspezifisch festgelegt 

Verhältnis Sozialver-
sicherungsträger –  
Versicherte  

Beteiligungs-
modus 

 Wahlen mit Dominanz der 
Verbände oder Entsendung 
durch repräsentative  
Verbände 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Versicherten üben Partizipationsrechte entweder in Form von Wahlen 
aus, oder die Partizipationsrechte sind an die Verbände der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberverbände übergegangen. Im Fall der Wahl der Selbst-
verwaltungsvertretungen werden aufgrund formaler Einschränkung des 
passiven Wahlrechts oder aufgrund historischer Entwicklung nur Vertreter 
von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden gewählt. Im Fall der Er-
nennung der Selbstverwaltungsvertretungen sind bestimmte – teils ›reprä-
sentativ‹ genannte – Verbände berechtigt, Personen zu entsenden. Kom-
men mehrere Verbände als Entsender in Betracht, regeln Proporzregeln 
die Anteile der einzelnen als repräsentativ angesehenen Verbände.  

Die Sozialversicherungsträger funktionieren im idealtypischen Modell 
intern gemäß einer hierarchischen und korporativen Steuerungslogik. Ei-
nem verwaltungsführenden ehrenamtlichen und paritätisch besetzten 
Gremium steht ein ausführendes hauptamtliches Gremium gegenüber. 4 
Dieses ist weisungsgebunden oder dem ehrenamtlichen Gremium zumin-
dest verantwortlich. Seine Mitglieder werden vom Selbstverwaltungs-
gremium ernannt.  

Als Modernisierung korporatistischer Selbstverwaltung sind Entwick-
lungen zu bestimmen, die die Anzahl und Mitgliedergröße der Selbstver-
waltungsgremien reduzieren, das Gewicht der Hauptamtlichen in der 
Trägerleitung stärken, die Weisungsgebundenheit zurücknehmen und wei-
tere Elemente der Professionalisierung und Managerialisierung einführen. 
Da es sich hierbei um Entwicklungen handelt, die das Merkmal des Kor-
poratistischen nicht zum Verschwinden bringen, sind sie als Bestandteil 
des Idealtypus definiert worden. 

Historisch gesehen kommt die deutsche Tradition der Selbstverwal-
tung, wie in der Länderstudie Deutschland gezeigt wird, diesem korporatis-
tischen Idealtypus sehr nahe. Diese Nähe ist durchaus beabsichtigt und 
begründet. Denn historisch hat, wie vielfach festgestellt wurde, die deut-
sche Entwicklung eine große Ausstrahlungskraft auf die Organisations-
strukturen in anderen Ländern besessen (vgl. Hofmeister 1981; Catrice-
Lorey 1997; Roebroek/Hertogh 1998). Für die Länderstudien mag somit 

—————— 
 4  In manchen Fällen, zum Beispiel bei sehr großen Organisationen, kann es auch zwei 

Selbstverwaltungsgremien geben. Dies war beispielsweise in Deutschland bei den Kran-
kenversicherungsträgern bis 1996 der Fall: Mit dem Verwaltungsrat, dem Vorstand 
und der Geschäftsführung gab es drei Leitungsorgane, der Verwaltungsrat und der Vor-
stand galten dabei als Selbstverwaltungsorgane, die von der hauptamtlichen Geschäfts-
führung bei der Leitung der Kasse unterstützt wurden. 
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als Ausgangshypothese gelten, dass historisch zu bestimmten Zeiten zu-
mindest eine gewisse Nähe zum vorgestellten korporatistischen Idealtypus 
gegeben ist. Hier wird die Untersuchung der einzelnen Ausgangssituationen 
in den verschiedenen konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaaten 
anknüpfen. 

Tabelle 2: Innere Leitungsverfassung 

Dimension Merkmal Ausprägung 

Gremien inner-
halb des Sozial-
versicherungs-
trägers 

Anzahl  Zwei oder drei Gremien  
(Verwaltungsrat – Vorstand  
oder Versammlung – Verwal-
tungsrat – Vorstand) 

 Beziehung zwi-
schen Gremien 

 Wahl von Vorstand durch Ver-
waltungsrat, Verantwortlichkeit 
gegenüber Verwaltungsrat 
(Kontrolle) 

 Haupt-/  
Ehrenamtlichkeit 
der Leitung 

 Alle Gremien rein ehrenamtlich 
besetzt; Vorstand hauptamtlich 

Verwaltungsrat Größe  Keine Vollversammlung der 
Mitglieder, sondern Repräsen-
tativorgan, mittlere Größe,  
ehrenamtlich 

 Kompetenz  Entscheidungsorgan 

Vorstand Kompetenzen  Verwaltungsführendes  
Gremium 

 Weisungsgebunden und verant-
wortlich gegenüber Verwal-
tungsrat 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.2 Entwicklungstrends korporatistischer Selbstverwaltung 

Der bismarcksche Wohlfahrtsstaatstypus galt lange Zeit als ›gefrorene 
Landschaft‹ (Esping-Andersen 1996), als unfähig, sich den Herausforde-
rungen des Endes des goldenen Zeitalters anzupassen. Neuere For-
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schungsarbeiten beschreiben jedoch Wandlungstendenzen. Nachdem deut-
lich geworden ist, dass die Kostendämpfungsstrategien der 1980er und 
frühen 1990er Jahre nicht die gewünschte Wirkung zeigten, werden mehr 
und mehr Strukturreformen implementiert (Palier 2010; Palier/Martin 
2007). Eine Entwicklungsrichtung besteht darin, das Sozialversicherungs-
system von den Entwicklungen des Arbeitsmarktes unabhängiger zu ma-
chen, indem beispielsweise die Finanzierung über lohnbezogene Beiträge 
zunehmend durch Steuerfinanzierung oder private Zuzahlungen ergänzt 
wird.  

Der Bezug zur Arbeitswelt, der einst so charakteristisch für das Bis-
marck-Regime war, verringert sich auch dann, wenn eine zunehmende 
Ausweitung und Universalisierung des Zugangs zu Sozialversicherungsleis-
tungen erfolgt. Dann erscheint aber ein Verwaltungsmodell mit einer star-
ken korporatistischen Ausprägung, das Arbeitnehmerorganisationen als 
›geborene‹ Vertreter der Versicherten sieht, als problematisch. Weitere 
Faktoren tragen zur Infragestellung des tradierten Selbstverwaltungsmo-
dells bei, so insbesondere veränderte verwaltungspolitische Leitbilder im 
Zeichen des New Public Managements und die Herausbildung von neuen 
sozialen Interessenträgern (zum Beispiel Patientenverbände). Hinzu 
kommt die im vorherigen Kapitel beschriebene Erosion von Strukturen 
korporatistischer Interessenvermittlung, die die Frage nach der Entwick-
lung und Zukunft des Selbstverwaltungskorporatismus aufwirft. Folgt man 
historisch-institutionalistischen Ansätzen, so ist ein Pfadwechsel, etwa in 
Form eines radikalen Bruchs vom korporatistischen Selbstverwaltungsmo-
dell hin zu einem rein staatlichen Verwaltungsmodell, eher unwahrschein-
lich. Folgt man dagegen den Diagnosen und Prognosen eines Niedergangs 
des Korporatismus, ist sehr wohl ein Übergang zu Selbstverwaltungsstruk-
turen von wettbewerblich agierenden Sozialunternehmen oder zu einer 
weitgehend verstaatlichten Verwaltung der Sozialversicherungen zu erwar-
ten. Auch eine partizipatorische Variante in Richtung pluraler Selbstverwal-
tung ist denkbar. Bevor die Entwicklungstrends in den acht Länderstudien 
detailliert dargestellt werden, sollen daher drei unterschiedliche Entwick-
lungsszenarien als Folien unserer Analyse vorgestellt werden. 

Sozialunternehmens-Selbstverwaltung  

Der Trend zur Liberalisierung der Sozialpolitik durch Marktschaffung und 
Intensivierung von Wettbewerb lässt das Szenario einer Entwicklung der 
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Sozialversicherungsverwaltung hin zu einem autonomen Sozialunternehmen als 
möglich erscheinen. In diesem Szenario sind die Sozialversicherungsträger 
– mögen sie weiterhin öffentlich-rechtlich verfasst sein oder sich zu pri-
vatwirtschaftlichen For-Profit-Unternehmen entwickelt haben – weitgehend 
autonom und stehen in einem wettbewerblichen Verhältnis zueinander. 
Ihre interne Leitungsverfassung ist an unternehmerischen Gesellschafts-
formen ausgerichtet: Um schnell auf Anforderungen reagieren zu können, 
ist der Vorstand weitgehend autonom. Er ist gegenüber dem Selbstverwal-
tungsgremium nicht weisungsgebunden, und die Kontrolle durch das ehren-
amtliche Selbstverwaltungsorgan findet in aller Regel lediglich nachträglich 
statt. Die Versicherten sind in erster Linie Kunden, die ihre Interessen 
durch ›exit‹ (Kassenwechsel) und ›choice‹ (Wahl von Tarifen und Leistungen) 
zum Ausdruck bringen können, aber nur bedingt durch ›voice‹ (Haarmann 
et al. 2010). Der Staat verfügt über eine formelle Rechtsaufsicht. Die Versi-
cherten werden als Kunden in Entscheidungsprozesse eingebunden in 
einem auf Effizienz ausgerichteten und organisierten Wettbewerb. Wenn 
sich dies dahin entwickelt, dass nicht Verbände, sondern einzelne Personen 
ohne Vertretungsanspruch – sei es für die traditionellen Arbeitnehmer-
organisationen oder für Patienten- und Sozialverbände – die Mitgliedschaft 
in den verbleibenden Selbstverwaltungsorganen bestimmen, dann kann 
man von der Entwicklung zu einer Sozialunternehmens-Selbstverwaltung spre-
chen. Wenn diese Entwicklung jedoch weiter in die Richtung der Ent-
machtung dieser Partizipationsgremien durch Herabstufung zu reinen 
Beratungs- und Marketing-Beiräten gehen sollte, wäre allerdings eher von 
der kompletten Abschaffung der sozialen Selbstverwaltung zu sprechen. 

Etatisierung der Selbstverwaltung 

Vorstellbar ist aber auch, dass angesichts des gestiegenen Effizienzdrucks 
und des Ziels der Kostendämpfung der Staat sich nicht auf die Rolle des 
Regulierers einer marktlichen Sozialversicherung beschränkt. Dies bedeutet 
– unter Verwendung der Kategorien des deutschen Organisations- und 
Verwaltungsrechts – eine Entwicklung hin zu einem anstaltlichen statt 
körperschaftlichen Organisationsmodell. In einem solchen ist die korpora-
tive Autonomie der sozialen Selbstverwaltung stark eingeschränkt. Der 
Staat übernimmt nicht nur Kontrollfunktionen in Form von Rechts- und 
Fachaufsicht. Er kann auch direkt in den Selbstverwaltungsorganen als 
entscheidungsberechtigtes Mitglied vertreten sein; in diesem Fall kommt es 
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zur Herausbildung von tripartistischen Verwaltungsstrukturen, in denen 
der Staat gemeinsam mit den Sozialpartnern Entscheidungskompetenzen 
übernimmt. Der Staat kann aber auch über die Besetzung wichtiger Positi-
onen in den Selbstverwaltungsgremien und im hauptamtlichen Vorstand 
der Sozialversicherungsträger in die Entscheidungsbereiche der Sozialver-
sicherungsträger eingreifen. Die Mitglieder von Vorstand und Verwal-
tungsrat werden dann nicht von den Versicherten gewählt, sondern vom 
Staat (gegebenenfalls auf Vorschlag der Verbände) direkt in die Gremien 
entsandt. Von einer ›Abschaffung der Selbstverwaltung‹ wird im Kontext 
dieses Buches gesprochen, wenn die Selbstverwaltungsgremien in ihren 
Partizipationsmöglichkeiten stark eingeschränkt werden, die Rolle einfa-
cher Beratungsgremien einnehmen und der hauptamtliche Vorstand nicht 
gegenüber diesen Gremien verantwortlich ist, sondern in einem von staat-
licher Seite gewährten und kontrollierten Entscheidungsraum agiert. 

Plurale Selbstverwaltung und Versichertendemokratie 

Diesen beiden Entwicklungsszenarien lässt sich das Modell einer Selbst-
verwaltung als pluraler Verwaltungspartizipation gegenüberstellen. In die-
sem Entwicklungsmodell wird der enge korporatistische Charakter der 
Selbstverwaltung durch die Einbeziehung weiterer Organisationen (Patien-
ten-, Rentner- und Sozialverbände) geöffnet. Die participatory revolution wür-
de sich auch im Feld der sozialen Selbstverwaltung entfalten. Die Selbst-
verwaltungsgremien werden im Rahmen von kompetitiven Sozialwahlen 
besetzt, in denen die unterschiedlichen Akteursgruppen um Stimmen-
anteile konkurrieren. Die Autonomie der Selbstverwaltungskörperschaften 
gegenüber dem Staat wird beibehalten oder gar ausgebaut. In den Selbst-
verwaltungsgremien werden Konfliktthemen aufgegriffen und können – da 
die Gremien weitreichende Entscheidungskompetenzen besitzen – ab-
schließend behandelt werden. Effizienzorientierte Reformen und Manage-
rialisierung der Verwaltungsstrukturen würden komplettiert durch neue 
Formen der Mitglieder- und Versichertenpartizipation. Von einer Abschaf-
fung der korporatistischen Selbstverwaltung ist in diesem Modell zu spre-
chen, wenn die Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den 
Selbstverwaltungsgremien nur noch eine untergeordnete Stellung einneh-
men oder gar nicht mehr vertreten sind.  

Welche Entwicklung nimmt die soziale Selbstverwaltung in den acht 
untersuchten Ländern? Kann die korporatistische Selbstverwaltung erhal-
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ten bleiben oder ändert sie sich grundlegend? Kommt es zur Wende hin zu 
einer postkorporatistischen Selbstverwaltung? Und wenn es zu Transfor-
mationen kommt, in welche Richtung entwickelt sich die Selbstverwaltung? 
Schlägt sie einen der skizzierten Pfade in Richtung Unternehmens-
Selbstverwaltung, Etatisierung, plurale Erneuerung in Richtung Versicher-
tenpartizipation bzw. Mischung zwischen diesen Trends ein – oder folgt 
die Entwicklung keinem dieser Szenarien? Die folgenden Länderstudien 
werden detailliert die Entwicklungslinien in den einzelnen Sozialversiche-
rungszweigen verfolgen und die Grundtrends in einem Land abzuschätzen 
suchen. Das abschließende Kapitel stellt die einzelnen Entwicklungswege 
vergleichend zusammen und versucht zu erklären, warum die Entwicklung 
in den einzelnen Ländern (und Versicherungszweigen) unterschiedlich 
verlaufen ist.  
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Deutschland:  
Korporatistische Selbstverwaltung 
zwischen Staat und Markt 

Tanja Klenk 

1. Soziale Selbstverwaltung – Die dritte Säule der 
korporatistischen Interessenvermittlung 

Die korporatistische Selbstverwaltung ist ein charakteristischer Bestandteil 
des deutschen Sozialstaats. Die gesetzliche Sozialversicherung und die 
soziale Selbstverwaltung, die Steuerung der Sozialversicherungsträger 
durch Arbeitgeber, Versicherte und ihre Verbände unter staatlicher Auf-
sicht sind seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, als Deutschland als Sozial-
staatspionier eine gesetzliche Sozialversicherung einführte, eng miteinander 
verknüpft. Die institutionelle Einbindung von Verbänden in Politik und 
Administration ist aber nicht nur ein Merkmal der Sozialversicherung, 
sondern der Politik in Deutschland überhaupt. Deutschland ist ein Staat 
mit eingeschränkter Souveränität: Eine Vielzahl von ›Mitregenten‹ be-
schränken die Handlungsautonomie der Bundesregierung. Katzensteins 
Befund des semisouveränen Deutschlands (Katzenstein 1987), mit dem er 
die Charakteristika des bundesdeutschen Regierungssystems in den 1980er 
Jahren beschrieb und dabei insbesondere die Bedingungen des Regierens 
nach innen charakterisierte, hat auch heute noch Bestand (Schmidt 2010: 
40ff.) – wenngleich sich die Struktur der politischen Institutionen, die Pro-
zesse der politischen Entscheidungsfindung und vor allem der Output des 
politischen Systems seitdem verändert haben (Streeck 2005). 

Deutschland gehört in der Familie der parlamentarischen Demokratien 
zur Kategorie der Verhandlungsdemokratien, in denen eine große Zahl 
von Institutionen an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt ist. 
Die Regierungsmacht wird im föderalen Deutschland sowohl zwischen den 
verschiedenen Ebenen des Staatsaufbaus als auch zwischen verschiedenen 
staatlichen Organen formal aufgeteilt. Bundesrat, Bundesverfassungsge-
richt und ehedem vor der Einführung der europäischen Zentralbank auch 
die Bundesbank sind potentielle ›Vetospieler‹ der Bundesregierung und 
begrenzen die Handlungsspielräume der Regierung.  
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Aber auch Interessengruppen gehören zu den ›Mitregenten‹. Charakte-
ristisch für das politische System Deutschlands ist ein koordiniertes Inte-
ressengruppensystem, das auf Kompromissbildung angelegt ist. In den hier 
interessierenden Bereichen der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Alters-
sicherungspolitik haben die Staat-Verbände-Beziehungen einen eindeutig 
korporatistischen Charakter: An der Politikformulierung und am Politik-
vollzug werden regelmäßig und vorrangig gegenüber anderen Interessen-
vertretern die Repräsentanten der Sozialpartner beteiligt. In den Trente 
Glorieuses der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg galt die soziale Selbstver-
waltung neben der Tarifautonomie und der betrieblichen Interessenvertre-
tung als die dritte Säule des Korporatismus in Deutschland (Heidenheimer 
1980). Dieses institutionelle Arrangement, das je nach Perspektive Konsens-
findungsprozesse begünstigt bzw. Verhandlungszwänge erzeugt, resultiert im 
Ergebnis in einer Politik des ›mittleren Weges‹. Im Bereich der Sozialpolitik 
bedeute dies einen Kompromiss zwischen nordisch-sozialdemokratischem 
Wohlfahrtskapitalismus und US-Marktwirtschaftspolitik (Schmidt 2009). 

Ein stark auf korporatistischen Strukturen bauender Staat muss nicht 
zwingend ein gefesselter und handlungsohnmächtiger Staat sein. Katzen-
stein zeigte, dass der vordergründig ›schwache‹ Staat Deutschland durchaus 
ein ›erfolgreicher‹ Staat ist. Der Staat hat Mittel jenseits von Hierarchie und 
direkter Kontrolle zur Durchsetzung seiner politischen Ziele entwickelt 
und bedient sich insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
indirekter Interventionsformen. Die bewusste Förderung verbandlicher 
Selbstregulation im Rahmen der selbstverwalteten Sozialversicherungsträger 
ist eine dieser indirekten Interventionsformen. Die Inkorporierung von 
Verbänden in die Politikformulierung und den Politikvollzug hat daher 
mehr den Charakter der bewussten Delegation öffentlicher Aufgaben an 
Interessenverbände als den der Indienstnahme staatlicher Administration 
durch die Verbände, gar der ›Herrschaft der Verbände‹ (Eschenburg 1955). 

1.1 Akteure des Selbstverwaltungskorporatismus 

Für das hier interessierende Feld – die Verwaltung der Sozialversicherung 
– ist insbesondere die Entwicklung der Verbände der beiden Arbeits-
marktparteien von Relevanz. Bei der verbandlichen Organisation von Un-
ternehmen gibt es in Deutschland eine Aufgabenteilung zwischen Wirt-
schafts- und Arbeitgeberverbänden (Behrens 2010). Der Bundesverband 
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der Deutschen Industrie e. V. (BDI), der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) sowie der Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) – bei den beiden letzteren sind Unternehmen aus den jeweiligen 
Branchen Pflichtmitglied – vertreten (branchenspezifisch) die wirtschaftli-
chen Interessen von Unternehmen. Für diese Studie interessieren jedoch 
insbesondere die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) 
und ihre Mitgliederorganisationen. Die BDA formuliert die sozialpoliti-
schen Positionen der Arbeitgeberseite und ist aktiv an der korporatisti-
schen Selbstverwaltung in der Sozialversicherung beteiligt.  

Auf Seiten der Arbeitnehmer ist der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) der zentrale sozialpolitische Akteur. Der DGB versteht sich als 
Einheitsgewerkschaft und hat den Anspruch, die Interessen aller Arbeit-
nehmenden zu vertreten. Er ist mit ca. 6,19 Millionen Mitgliedern (zum 31. 
Dezember 2010; DGB 2010) der größte Gewerkschaftsbund. Der DGB 
steht in Konkurrenz zum – allerdings deutlich kleineren – Christlichen 
Gewerkschaftsbund (CGB; ca. 0,28 Millionen Mitglieder im Jahr 2008). Bei 
Sozialversicherungswahlen treten die beiden Gewerkschaftsbünde (bzw. 
ihre Einzelgewerkschaften) mit unterschiedlichen Listen an. Im Bereich 
des öffentlichen Sektors steht der DGB im Wettbewerb mit dem Deut-
schen Beamtenbund (dbb; 1,25 Millionen Mitglieder im Jahr 2010). Da 
Beamte in Deutschland jedoch nicht (Pflicht-)Mitglied in der gesetzlichen 
Sozialversicherung sind, hat dieses Konkurrenzverhältnis keine Auswir-
kung auf die Sozialversicherungsverwaltung. Eine noch recht neue Ent-
wicklung ist das (Wieder-)Erstarken von Berufsgewerkschaften (Schroeder 
et al. 2011). Nachdem aber sowohl in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (1996) wie auch in der gesetzlichen Rentenversicherung (2005) die 
berufsständische Gliederung aufgehoben wurde, ist nicht zu erwarten, dass 
sich dieser Konflikt auf die Sozialversicherungsverwaltung auswirken wird.  

Der DGB umfasst acht Einzelgewerkschaften, wobei die IG Metall so-
wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die beiden größten Einzelge-
werkschaften innerhalb des DGBs sind. Verdi ist 2001 aus dem Zusam-
menschluss der fünf Gewerkschaften Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr; Handel, Banken und Versicherungen; Post und Telekommunika-
tion; Druck und Medien sowie der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
(DAG) entstanden. Die DAG wurde erst durch den Zusammenschluss zu 
Verdi Mitglied des DGB. Die Deutsche Angestelltengewerkschaft spielt für 
die Entwicklung der korporatistischen Selbstverwaltung eine zentrale Rolle: 
Sie positionierte sich bei ihrer Wiedergründung nach dem Zweiten Welt-
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krieg als ständische Berufsorganisation bewusst außerhalb des DGB und 
trat für einen separaten Versicherungszweig für die Angestellten mit eigen-
ständigen Selbstverwaltungsstrukturen ein. Erst die Überwindung des Ar-
beiter-Angestellten-Konflikts machte den Weg frei für die Integration der 
DAG in den DGB – und letzteres wiederum war eine der Voraussetzun-
gen für die Abschaffung der berufsständischen Gliederung in der Renten-
versicherung im Jahr 2005 (Klenk 2008b). 

Im Unterschied zum Korporatismus skandinavischer Provenienz, für 
den sektor- und politikfeldübergreifende Konzertierungsnetzwerke charak-
teristisch sind, findet die korporatistische Interesseneinbindung in 
Deutschland sektoral segmentiert statt. Im Gesundheitswesen, in der Alters-
sicherung und in der Arbeitsmarktpolitik haben sich jeweils geschlossene, 
nach außen relativ abgeschottete Akteursnetzwerke herausgebildet. Neben 
den politischen Akteuren und den Repräsentanten der Sozialpartner sind es 
vor allem die hauptamtlichen Akteure der Sozialversicherungsverwaltung, 
die die politischen Entscheidungsprozesse in den epistemic communities maß-
geblich prägen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung stammen diese 
aus der ›Zentrale‹ der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, in der gesetz-
lichen Rentenversicherung aus dem (ehemaligen) VDR, dem Verband der 
Rentenversicherungsträger, der bis 2005 als eigenständiger Verein organi-
siert war und seitdem als Querschnittseinheit in die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund integriert ist. VDR, Politik und Sozialpartner bildeten lange 
Zeit den überschaubaren Kreis der ›Rentenmänner‹, ein vergleichsweise 
kleines und hoch personalisiertes Netzwerk, in dem die zentralen renten-
politischen Entscheidungen inhaltlich vorbereitet wurden (Nullmeier/Rüb 
1993). Dieses Policy-Netzwerk hat sich in den vergangenen Jahren jedoch 
grundlegend verändert: Nicht nur haben sich die Geschlechterrelationen 
gewandelt; auch sind heute viele Frauen in dem lange Zeit männlich domi-
nierten Policy-Netzwerk vertreten.1 Das Netzwerk ist darüber hinaus grö-
ßer und in Bezug auf die inhaltlichen Positionierungen der vertretenen 
Akteure heterogener geworden (Nullmeier 2011: 152–154). Ursache für die 

—————— 
 1  Ein langsamer Wandel des Geschlechterverhältnisses wird sowohl auf Seiten der Politik 

(mit zum Beispiel Ulla Schmidt (2002–2005) und Ursula von der Leyen (seit 2009) als 
Ministerinnen für soziale Sicherung) erkennbar wie auch auf Ebene der Verbände (zum 
Beispiel Annelie Buntenbach, seit 2007 Vertreterin der Arbeitnehmer im Sozialbeirat) 
und in der Wissenschaft (Barbara Riedmüller, 2000–2008, und Jutta Allmendinger, seit 
2008 Vertreterinnen der Wissenschaft im Sozialbeirat). Der Wandel der Geschlechterre-
lationen hat vor allem bei den Rentenreformen 1986 und 2001 zu einer Integration 
gleichstellungspolitischer Fragen geführt (Nullmeier 2011: 152). 


